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Das Wesentliche auf einen Blick

Der Stadtrechnungshof priifte im Auftrag der KPOplus den Erwerb des Messebetriebs
von der RX Salzburg GmbH durch die Messezentrum Salzburg GmbH. Der

Schwerpunkt der Priifung lag auf der Ermittlung des Kaufpreises.

Die Messezentrum Salzburg GmbH (kurz Messezentrum) befand sich im
gemeinsamen Eigentum von Stadt, Land und Wirtschaftskammer Salzburg. Der
durchgerechnete Anteil der Stadt lag bei 39,29 %. Das Unternehmen erwirtschaftete
seine Erlése vor allem durch die Vermietung von Hallen und zugehdrigen
Serviceleistungen, die Durchflihrung eigener Messen und Veranstaltungen sowie den

Betrieb der Salzburgarena.

Die RX Salzburg GmbH war im Bereich Fremdmessen einer der wichtigsten Kunden
des Messezentrums und veranstaltete unter anderem die ,Alles flir den Gast" sowie
die ,Hohe Jagd und Fischerei". Im Jahr 2023 bot die Eigentiimerin der RX Salzburg

GmbH dem Messezentrum den Kauf des Messebetriebs an.

Der Messebetrieb und insbesondere die Veranstaltungen der RX Salzburg GmbH
waren fir den Standort Salzburg von hoher Bedeutung. Die von der RX Salzburg
GmbH betriebenen Messen hatten einen groBen Anteil am Deckungsbeitrag des
Messezentrums, ein Wegfall dieser Messen hatte fiir das Messezentrum einen
erheblichen finanziellen Nachteil bedeutet. Die ZweckmaiBigkeit der Ubernahme des

Messebetriebes war damit gegeben.

Der Kaufprozess erstreckte sich von Dezember 2023 bis Mitte Juli 2024. Das
Messezentrum Ubernahm den Messebetrieb der RX Salzburg GmbH in Form von
Anteilen an einer Gesellschaft, in die zuvor der Messebetrieb der RX Salzburg GmbH
eingebracht worden war. In der Folge wurde diese Gesellschaft mit dem
Messezentrum verschmolzen. Einen formalen Gesellschafterbeschluss auf Ebene der
Messezentrum Salzburg GmbH fir den Kauf der Anteile gab es nicht, das

Messezentrum berief sich auf eine konkludente Beschlussfassung.

Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgte durch die Gesellschafter, die dem

Messezentrum Kapital in Form von Gesellschafterzuschiissen zur Verfligung stellten.
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Zur Kaufpreisfindung stellte die RX Salzburg GmbH dem Messezentrum
entsprechende Unternehmensdaten zur Verfligung. Auf Basis dieser Daten flihrte das
Messezentrum eine Unternehmensbewertung durch. Zur Bewertung wurden ein
vereinfachtes Diskontierungsverfahren und das Multiplikatorverfahren
herangezogen. Das vereinfachte Diskontierungsverfahren entsprach keiner
anerkannten Bewertungsmethode und auch das Multiplikatorverfahren entsprach in
Teilen ebenfalls nicht dem in der Literatur beschriebenen Ansatz. Dadurch war es
dem Stadtrechnungshof nicht méglich, den vom Messezentrum ermittelten

Unternehmenswert zu verifizieren.

Auf Wunsch der Gesellschafter und des Aufsichtsrates sollte der vom Messezentrum
berechnete Unternehmenswert durch einen Wirtschaftsprifer verifiziert werden. Die
tatsachlich durchgefihrten Untersuchungshandlungen bezogen sich auf die
rechnerische Nachvollziehbarkeit, eine Uberpriifung der Unternehmensbewertung in
inhaltlicher Hinsicht erfolgte nicht. Der Wirtschaftsprifer wies in seinem Bericht
darauf hin, dass die vom Messezentrum vorgenommene Kaufpreisfindung nicht den
Anforderungen des Fachgutachtens flir Unternehmensbewertung KFS/BW1
entsprach. Im Aufsichtsratsprotokoll wurde zum Kauf des Messebetriebes der RX
Salzburg GmbH festgehalten, dass das Messezentrum den berechneten Kaufpreis
durch einen Wirtschaftsprifer verifizieren lieB. Eine Verifizierung im Sinne eines

Nachpriifens des Unternehmenswertes in inhaltlicher Hinsicht erfolgte jedoch nicht.

Das Messezentrum ging im Rahmen der Unternehmensbewertung davon aus, dass
sich der Kaufpreis in drei bis finf Jahren amortisieren wiirde. Auf Basis der Planungen
fir die Jahre 2023 bis 2033 ging der Stadtrechnungshof von einer langeren
Amortisationszeit aus, da die Organisationsstruktur angepasst werden musste und
dadurch ein Mehraufwand entstand. Im Zuge des Stellungnahmeverfahrens
Ubermittelte das Messezentrum aktualisierte Plandaten, die bereits weitgehend
gesicherte Daten des Jahres 2025 enthielten. Auf Basis dieser neueren Planungen ist
davon auszugehen, dass der vom Messezentrum avisierte Amortisationszeitraum von

drei bis funf Jahren erreicht werden kann.

Seite 3 von 69



Zahl: RH/00/53707/2024/008

Inhaltsverzeichnis

Feststellungen und Empfehlungen......c.cciciimiiimiimsnessesssasassasassasassasassasansnsanss 6
1 Prifungsgrundlagen ..cccieciimiermieramseransesansesansesansesansasansasansasansassnsassnsasnnnnns 21
3 R AN o | = 113 a [T ol = ] 1 o e PP 21
1.2 PrifbereChtigUng . ... e 21
1.3  Gegenstand und Umfang der Prifung......c.coceieiiiiiiiiii e e 21
1.4  Prifungsziel und PrifungsmaBstab ... 21
1.5  PrifungsSiCherheit. ... o 22
1.6  Zeitlicher Ablauf der Prifung. .. ..o e e 22
1.7  Datenschutz und Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse ..........ccvvvviiiiiiiiiinnnnns 22
1.8  PrifungsuUNnterlagen ...t 22
2 Rechtliche Verhaltnisse.....ccviiiiiiisrsrsr s s s s s s srsra s ra s ra s na s s mnnnnnns 24
3 Kauf des Messebetriebs von der RX Salzburg GmbH .......cccicivemierasiananianasss 25
4 ZweckmaBigkeit des Kaufs.......occviiiimimisi i snsnsr s s s s s s ssassnnsnnnas 26
5 KaufabwicKIUNg ...cc.ciciiiiiiiisii i rsn s s s s s s s ssssssssassassassansansnnsnnsnnsns 27
5.1  FirmenstruKEUr ..o 27
5.2 Zeitlicher Ablauf ... 28

6 Kaufgegenstand und Preis .....ccvciviiiiimmsnsssss s s s s s s s ssassassnssnnsnnnas 31
6.1  Kaufgegenstand .......ciiiiiiii 31
B.2  KAU P ISt ittt e 32
6.2.1 Kaufpreisverhandlung .....c.ooiiiiiiiii i e 32
6.2.2 Vereinbarter Kaufpreis ..o 33
6.2.3 Anderungen des VErMOGENS ....uu.ivevrieniiteiteeeneetesnesteenresnertneensesneranes 33

6.3  KaufpreisfinanzierUng ..o 35
7 UnternehmensbewertUng......ccciiiiiiiiiesmresmrassra s ssasssssssasssasssssssasssansssnnsnnnss 36
7.1 Methoden der Unternehmensbewertung ........ccoooviiiiiiiiiiic e 36
7.2 Angewandte Verfahren.... ..o 38
7.2.1 Vereinfachtes Diskontierungsverfahren ... 38
7.2.2 Multiplikatorverfahren ... 42

7.3  Externe Untersuchungshandlungen.......cocciieiiiiiiiiiiin e e e e n e 44
7.3.1 Ergebnis der BeWertUNg ......oeoeiiii e 44

Seite 4 von 69



Zahl: RH/00/53707/2024/008

7.3.2 Information an Aufsichtsrat und Gesellschafter ..., 44

8 Amortisation des Kaufpreises ......ciccvcimirimirmiarsmsasnse s s s s s snnnass 46
9 Vertragsnachfolge.......cccicuimiiimisimrir s s s s s s s s s s s s s s nsasnnnnss 49
9.1 N T =T o ol = 49
0.2 MBSSEDAU 1 ettt 51
10 Bilanzierung Kauf und Verschmelzung........cuccvcrumnermserimsessmsassmsassasassnsassnsass 52
11 Stellungnahme und Schlussbesprechung........cciccvermirimserimsarssassesassasassnsass 55
12 Glossar, Abkiirzungen, Rechtsgrundlagen...........ccciiicrmvrmsrnmn s ssasasnnass 56
14 AMtSVOrsChlag .cicieiiiieiiiriirir s s s s s s s s s s s s s s s nnasnnnnsnnnnss 58
15 Stellungnahmen......ccioiiiiirir s s s s s s s s na s s s na s na s nnnnnnnnss 59

Seite 5 von 69



Zahl: RH/00/53707/2024/008

Feststellungen und Empfehlungen

Die zusammenfassenden Feststellungen und Empfehlungen bieten einen Uberblick der
Ergebnisse aus der Prifung. Detaillierte Ausfiihrungen sind im Berichtsteil ab Kapitel 1 zu

finden.

Anlass der Priifung

F1 Die KPOplus beauftragte den Stadtrechnungshof am 30.7.2024 gemaB § 35 Abs 2a
GGO mit der Priifung des Kaufes der RX Salzburg GmbH nach den Grundsatzen der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, ZweckmaBigkeit und OrdnungsmaBigkeit.

Gegenstand und Umfang der Priifung

F2  Gegenstand war der Kauf des Messebetriebes der RX Salzburg GmbH durch die
Messezentrum Salzburg GmbH, welcher im Zeitraum 2023 bis 2024 abgewickelt
wurde. Der Schwerpunkt der Prifung lag auf der Kaufpreisfindung. Rechtliche
Kriterien im Zusammenhang mit der Gestaltung des Kaufvertrages waren nicht

Umfang der Priifung.

F 2a Wahrung berechtigter Geheimhaltungsinteressen

Der Stadtrechnungshof hat gemaB § 52b Abs 6 Salzburger Stadtrecht 1966 bei der
Veroffentlichung des Prifberichtes geeignete Vorkehrungen zur Wahrung

berechtigter Geheimhaltungsinteressen zu treffen.

Das Messezentrum teilte im Zuge seiner Stellungnahme mit, dass der Bericht
Informationen enthalt, die bei Veréffentlichung zu einem monetaren Schaden fir
das Messezentrum fihren kdnnten und sohin ein berechtigtes

Geheimhaltungsinteresse vorliegt.

In der veroffentlichten Version sind die schitzenswerten Informationen nicht

enthalten.
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Rechtliche Verhaltnisse

Die Beteiligungsstruktur an der Messezentrum Salzburg GmbH (kurz

Messezentrum) gestaltete sich wie folgt:

Land Salzburg Stadt Salzburg Wirtschaftskammer Salzburg
Beteiligungen GmbH Beteiligungs GmbH Holding GmbH
FN 261752f FN 321046b FN 62242h
50% N — “50%
c D
Salzburg Messe Beteiligungs GmbH 21.43%
FN 320980f '
A J
78,57%
c D
Messezentrum Salzburg GmbH
FN 67914z

Die Messezentrum Salzburg GmbH stand im Eigentum von Stadt, Land und
Wirtschaftskammer Salzburg. Die Stadt hielt ihren Anteil an der Messezentrum
Salzburg GmbH mittelbar Uber Beteiligungsgesellschaften. Der Anteil der Stadt an
der Messezentrum Salzburg GmbH betrug durchgerechnet 39,29 %.

Die Geschaftstatigkeit des Messezentrums erstreckte sich auf die Vermietung von
Hallen flr Gastveranstaltungen/Messen und Erbringung der zugehorigen
Serviceleistungen, die Ausrichtung von Eigenveranstaltungen/Messen, den Betrieb
der Salzburgarena und der Erzielung sonstiger Erlése aus Provisionen oder Pachten

(wie zB der Parkraumbewirtschaftung).

Kauf des Messebetriebs von der RX Salzburg GmbH

Die RX Salzburg GmbH (RX) war im Bereich Fremdmessen einer der Hauptkunden
des Messezentrums und veranstaltete unter anderem die Messen ,Alles flir den

Gast" und ,Die Hohe Jagd und Fischerei®.

Die RX teilte dem Messezentrum im Jahr 2023 mit, dass sie sich vom Standort
Osterreich zuriickzuziehen wolle. Die Eigentiimerin der RX bot in der Folge dem

Messezentrum den Kauf ihres Messebetriebes an. Da das Messezentrum in der
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Vergangenheit bereits dazu Ubergegangen war, vermehrt Eigenveranstaltungen
anzubieten und somit auch Uber die Rahmenbedingungen verfligte, den
Messebetrieb zu ibernehmen, wurde mit der RX Uber den Kauf des Messebetriebs

verhandelt.

ZweckmaBigkeit des Kaufs

Der Messebetrieb und insbesondere die Veranstaltungen der RX waren fiir den
Standort Salzburg von hoher Bedeutung. Die von der RX betriebenen Messen hatten
einen groBen Anteil am Deckungsbeitrag des Messezentrums, ein Wegfall dieser
Messen hatte fir das Messezentrum einen erheblichen finanziellen Nachteil
bedeutet. Die Zweckmé&Bigkeit der Ubernahme des Messebetriebes war damit

gegeben.

Kaufabwicklung

Das Messezentrum Ubernahm den Messebetrieb der RX in Form von Anteilen an
einer Gesellschaft, in die zuvor der Messebetrieb der RX eingebracht worden war.
In der Folge wurde diese Gesellschaft mit dem Messezentrum verschmolzen. Nach
Abschluss der gesamten Transaktion war mit Ende 2024 der Messebetrieb der RX

ins Messezentrum ohne weitere Tochtergesellschaften integriert.

F 10 Der Ablauf des Unternehmenskaufs gestalte sich wie folgt:

Dez 2023 Mér-Apr 2024 (" 14.5.2024 (" 14.6.2024 ( 17.7.2024 ) (" 26.11.2024 )
Feb 2024 Beschliisse der Kauf- und Einbringungs- Closing Verschmelzungs
Gesellschafter Abtretungs- vertrag -vertrag
- vertrag
Due Diligence Messezentrum oo
Sli_taﬁt ;:::ZEE;S . RX é:‘l\;aurg Salzburg GmbH ol aarviee
Messezentrum GmbH i

Salzburg GmbH Wirtschafts- ubernimmt die

berechnet den kammer bringt den Anteile der
Unternehmens- verkauft den Messebetrieb ein wird verschmolzen

wert Messebetrieb an in die neu mit der

die gegrindete EAFINITY
Beteiligungs-
Untersuchungs- verwaltungs SMEISEEZE’(‘;“‘S;_'
handlungen Messezentrum EAFINITY GmbH t=pdellIxz) (STl
Wirtschaftsprifer Salzburg GmbH Beteiligungs-
verwaltungs Umbenennung in
Kaufpreisver- GmbH Messezentrum
handlungen Salzburg Service
GmbH
(. AN J AN J AN J

F11 Es gab keinen formalen Gesellschafterbeschluss auf Ebene der Messezentrum

Salzburg GmbH fiir den Kauf des Messebetriebes der RX. Das Messezentrum berief
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sich auf eine konkludente Beschlussfassung der Gesellschafter, da es einerseits
eigenstandige Beschlisse auf Ebene der Gesellschafter gab und andererseits die
Gesellschafter den Kauf des Messebetriebes der RX zum GroBteil durch

Gesellschafterzuschiisse finanzierten.

Der Stadtrechnungshof empfiehlt: Die Messezentrum Salzburg GmbH sollte
zukiinftig darauf achten, dass bei jenen Geschiften, die einer Mitwirkung
der Gesellschafter bediirfen, die Beschliisse in der

Gesellschafterversammlung auch formal gefasst werden.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Es gab keine formelle
Gesellschafterversammlung, bei der alle Eigentiimer gleichzeitig die Zustimmung
des Kaufes gaben. Jedoch liegen schriftliche Beschliisse der Muttergesellschaft vor.
Die Zustimmung seitens der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) wurde in einer
internen Sitzung erteilt, die uns nicht schriftlich zugestellt wurde. Das gleiche gilt
fir die informelle Sitzung im Chiemseehof, bei der der Landeshauptmann,
Blirgermeister und Président der Wirtschaftskammer anwesend waren und dem
Kauf zugestimmt haben. Letztlich ist diese Sitzung formell nicht von Bedeutung, da

maBgeblich allein der Beschluss der Salzburg Messe Beteiligungs GmbH war.

Der Stadtrechnungshof entgegnet dazu: Die Beschlussfassung ware auf Ebene der
Messezentrum Salzburg GmbH notwendig gewesen, dariber hinaus waren nur Stadt
und Land Salzburg Gesellschafter der Salzburg Messe Beteiligungs GmbH. Seitens
der Wirtschaftskammer Salzburg gab es, wie das Messezentrum selbst in der

Stellungnahme ausfiihrt, keinen nach auBen hin gerichteten Willensbildungsakt.

Nicht veroffentlicht aufgrund schutzwiirdiger Geheimhaltungsinteressen der

Gesellschaft.

Nicht veroffentlicht aufgrund schutzwiirdiger Geheimhaltungsinteressen

der Gesellschaft.

Kaufgegenstand

Kaufgegenstand waren die 100 %igen Anteile einer eigens von der RX gegriindeten
Gesellschaft (EAFINITY), in welcher der Messebetrieb der RX zuvor eingebracht

worden war, und umfasste die Abteilungen und sonstigen Organisationseinheiten,
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die ausschlieBlich mit der Veranstaltung und Organisation von Messen,
Ausstellungen und Kongressen in Salzburg und Linz befasst waren, sowie die
dazugehorigen Vermdgensgegenstande, Wirtschaftsguter, Rechte,
Verbindlichkeiten und Pflichten.

Kaufpreis

Vor dem Kaufpreisangebot erhielt das Messezentrum Zugriff auf die Daten der RX,

um eine Due Dilligence! und eine Kaufpreisberechnung durchfiihren zu kénnen.

Anfang Februar 2024 legte das Messezentrum der RX ein erstes Kaufpreisangebot
vor. Im Zuge der Preisverhandlungen wurde von Seiten des Messezentrums am
13.2.2024 das Kaufpreisangebot erhéht und darauf verwiesen, dass das Risiko der

Restrukturierung nun vermehrt beim Messezentrum lag.

Zwischen dem Zeitpunkt der Kaufpreisfestlegung und dem Vollzug (Closing) des
Kaufs veranderten sich einzelne Vermdgenspositionen. Es kam zu einer
Reduzierung des Anlagevermdgens, den Forderungen, den Verbindlichkeiten und
den Vorraten. Nach Auskunft des Messezentrums wurde auf Wunsch der
Gesellschafter ein fixer Kaufpreis vereinbart. Die Anderungen der

Vermogensgegenpositionen wirkten sich daher nicht mehr auf den Kaufpreis aus.

Der Kaufpreis wurde fast zur Ganze durch die Gesellschafter des Messezentrums

finanziert.

Im Zusammenhang mit dem Kauf fielen Rechts- und Beratungskosten flir das
Messezentrum in der Hohe von rund € 140.000,- an. Die Stundensatze und Tarife

lagen in einer marktiblichen Bandbreite.

Unternehmensbewertung

Fir die Abgabe eines Kaufpreisangebotes wurde der Messebetrieb der RX durch das
Messezentrum bewertet. Fir die Ermittlung des Unternehmenswertes wurden dem

Messezentrum von der Verkauferin Daten zur Verfliigung gestellt.

1

Prifung und Analyse eines Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlichen, rechtlichen,

steuerlichen und finanziellen Verhaltnisse.
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Fir die Bewertung von Unternehmen gibt es keine rechtlich vorgeschriebene
Methode, in Lehre und Wissenschaft gibt es jedoch anerkannte Methoden. In
Osterreich hat der Fachsenat fiir Betriebswirtschaft und Organisation der Kammer
der Wirtschaftstreuhander ein Fachgutachten zur Unternehmensbewertung
(KFS/BW 1) beschlossen, welches vor dem Hintergrund der in Theorie, Praxis und
Rechtsprechung entwickelten Standpunkte die Grundsatze, nach denen
Wirtschaftstreuhander Unternehmen bewerten, darlegt. Das Fachgutachten
entfaltet zwar keine normative Wirkung, in der Bewertungspraxis kommt ihm
dennoch eine hohe Bedeutung zu, da eine Bewertung auf Basis des Fachgutachtens

einen nach anerkannten Grundsatzen ermittelten Unternehmenswert bescheinigt.

Die Wertermittlung erfolgte durch das Messezentrum - wahrend der Phase der Due
Diligence - auf Basis der von der RX zur Verfligung gestellten Unterlagen. Zudem
wurde ein externer Wirtschaftsprifer beauftragt, Untersuchungshandlungen

durchzufiihren.

Das Messezentrum fihrte eine Bewertung nach einem vereinfachten

Diskontierungsverfahren und nach dem Multiplikatorverfahren durch.

Diskontierungsverfahren haben das Ziel, den heutigen Wert eines Unternehmens
zu ermitteln, indem alle zuklnftigen Zahlungsstrome (Cash-Flows) auf den

Bewertungsstichtag abgezinst (diskontiert) werden.

Die Berechnung des Unternehmenswertes nach dem  vereinfachten
Diskontierungsverfahren durch das Messezentrum entsprach keinem anerkannten
Bewertungsverfahren. Es fehlten wesentliche Sachverhalte in der Ermittlung der
Cash-Flows, zudem wurden die Synergieeffekte werterhéhend beriicksichtigt. Nach
Ansicht des Stadtrechnungshofes waren Synergieeffekte nicht in einer Berechnung
zu bericksichtigen gewesen, da sie der Sphare des Messezentrums zuzurechnen
sind. Die Rentenphase wurde nicht bericksichtigt und verminderte damit den

Unternehmenswert.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Die DCF-Methode spielte bei
den Uberlegungen eine untergeordnete Rolle, da die Abzinsungseffekte innerhalb
des kurzen Amortisationszeitraums vergleichsweise gering sind. Die im Bericht des
Rechnungshofes aufgelisteten Abweichungen sind korrekt, jedoch von
untergeordneter Bedeutung, da der berechnete Wert des Unternehmens
ausschlieBlich aus den etablierten Messeformaten bestand. Aufgrund der hohen

Verlustvortrédge des Messezentrums ist  bei den prognostizierten
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Betriebsergebnissen nicht davon auszugehen, dass in den ndchsten Jahrzehnten
Ertragssteuern bezahlt werden missen. Sehr wohl wurde der negative

Unternehmenswert in der Kaufpreisberechnung bertiicksichtigt.

Der Stadtrechnungshof entgegnet dazu: Der nach der DCF-Methode ermittelte
Kaufpreis stellte die Grundlage fir eine erste Kaufpreisindikation dar, dies
widerspricht der Argumentation, dass diese Methode bei den Uberlegungen nur eine
untergeordnete Rolle spielte. Wie nachfolgend ausgefiihrt, sollte das
Multiplikatorverfahren zur Plausibilisierung eines durch eine komplexere Methode

errechneten Unternehmenswertes dienen.

Fir die Ermittlung eines objektiven Unternehmenswertes dirfen subjektive Vorteile,
die aus der Sphire des Ké&ufers stammen (zB Verlustvortrage?), nicht in die
Unternehmensbewertung miteinbezogen werden. Fir die Ermittlung des
Grenzpreises (in diesem Fall Kaufpreisobergrenze flir den Kaufer) werden auch
subjektive Umstande in die Kaufpreisermittlung miteinbezogen. Im konkreten Fall
wurde jedoch ausschlieBlich ein subjektiver Unternehmenswert ermittelt und dieser

der Verkauferin angeboten.

F 25 Der im Rahmen des Diskontierungsverfahrens ermittelte Zinssatz wurde nach einer
anerkannten Methode ermittelt, in welchem die Risikofaktoren berlicksichtigt
wurden. Das Messezentrum zog fiir die Berechnung die Eigenkapitalquote des
Messezentrums heran, obwohl die Finanzierung zu anndhernd 100 % durch die

Gesellschafter erfolgte.

F 26 Ziel des Multiplikatorverfahrens ist es, durch eine einfache Berechnung einen
Unternehmenswert zu erhalten, um damit den durch eine komplexere Methode
errechneten Unternehmenswert zu plausibilieren. Der Unternehmenswert nach dem
Multiplikatorverfahren wurde ausgehend von den Betriebsergebnissen, in welchen
die Synergieeffekte einberechnet waren, ermittelt. Nach Ansicht des
Stadtrechnungshofes waren wie beim Diskontierungsverfahren auch hier die
Synergieeffekte nicht zu beriicksichtigen gewesen. Der Multiplikator wurde aus
brancheniblichen Daten ermittelt und entsprach damit dem in der Literatur

beschriebenen Ansatz. Der Abzug von diversen Positionen entsprach hingegen nicht

2 Das Messezentrum erwirtschaftete in den vergangenen Jahrzehnten entsprechende Verluste, die in die Zukunft
vorgetragen werden kénnen. Dadurch missen zukiinftige Gewinne, die aus den positiven Ergebnissen der RX-
Messen resultieren, nicht versteuert werden, da sie mit den Verlusten verrechnet werden. Dieser Vorteil ist der
Sphéare des Messezentrums zuzurechnen und nicht der Sphéare des Verkaufers.
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dem in der Literatur beschriebenen Ansatz. Das Ergebnis lag innerhalb der

Bandbreite des vereinfachten Diskontierungsverfahrens.

Durch die Abweichungen der angewandten Bewertungsmethoden von den
anerkannten Bewertungsverfahren war es dem Stadtrechnungshof nicht mdglich,

den vom Messezentrum ermittelten Unternehmenswert zu verifizieren.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Der Verkédufer gewédhrte dem
Messezentrum nur 14 Tage Zeit fir die Berechnung des Kaufpreises. Die
Kaufpreisfindung innerhalb dieser Frist war nach den formellen Kriterien der
KFS/BW1-Methode nicht méglich. Zur Vollstdndigkeit sei erwdhnt, dass bei einem
Friststreckungsgesuch gegeniber dem Verkdufer, vermutlich weitere potentielle
Kéaufer in den Verkaufsprozess eingestiegen wéren. Es war durchaus realistisch,
dass internationale Messegesellschaften mit einer Akquisition den ésterreichischen
Markt erschlieBen wollten. Damit wdre das oberste Ziel der Standortsicherung
gefdhrdet gewesen. Aus diesem Grund wurden pragmatische und praxisorientierte
Ansétze gewdhlt, um auf die Bandbreite eines Verkaufspreises zu kommen, der die
Erwartungen des Verkdufers im Blick hat und gleichzeitig einen mdglichst hohen
Return on Investment (ROI) erméglicht. In eine Kaufpreisfindung muss stets auch
die Erwartungshaltung des Verkaufers einflieBen. Die RX Salzburg GmbH versprach
sich aufgrund der herausragenden Mdbglichkeiten durch offensichtliche
Synergieeffekte seitens des Messezentrums ein zeitnahes Angebot. Den
Gesellschaftern war dies bekannt. Die Grundlage fiir die Kaufpreisfindung war eine
Gewinnermittlung der Jahre 2024-2029 unter Bertlicksichtigung der erzielbaren
Synergieeffekte nach Integration. Auch nach dem Fachgutachten KFS/BW1 kénnen
diese Begleiteffekte zur Anrechnung gebracht werden. Die Grundlagenberechnung
wurde von einem erfahrenen Wirtschaftspriifer auf Plausibilitdt gepriift. Die Kdufer
und deren Gesellschafter waren sich einig, dass ein Kapitalriickfluss innerhalb von

3-5 Jahren einen auBerordentlich guten Wert darstellt.

Der Stadtrechnungshof entgegnet dazu: Die Durchflihrung einer fundierten
Unternehmensbewertung innerhalb von 14 Tagen ist, wie von der gepriiften Stelle
festgestellt, nicht mdglich. Daher hatte mit dem Verkaufer eine fremdibliche Frist
vereinbart werden muissen, um eine Kaufpreisermittlung nach anerkannten
Methoden sicherzustellen. Darliber hinaus erschlieBt sich dem Stadtrechnungshof
nicht, wie dem Messezentrum die Kaufpreisvorstellung des Verkaufers im Vorfeld
bekannt sein konnte, da aus den \vorliegenden Unterlagen keine
Kaufpreisvorstellungen des Verkaufers hervorgingen und gegeniber dem Verkaufer

eine indikative Kaufpreisvorstellung abzugeben war.
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Der Stadtrechnungshof empfiehlt: Die Stadt Salzburg sollte bei zukiinftigen
Unternehmensakquisitionen als Gesellschafter von Beteiligungen auf die
Wertermittlung nach einer anerkannten Methode, erstellt durch einen
erfahrenen Wirtschaftspriifer aus dem Bereich der
Unternehmensakquisition, bestehen.

Die MA 4/00 - Finanzen teilte in ihrer Stellungnahme mit: Die Empfehlung zur

Wertermittlung wird zur Kenntnis genommen.

Auf Wunsch der Gesellschafter und des Aufsichtsrates sollte der vom Messezentrum
berechnete Unternehmenswert durch einen Wirtschaftsprifer verifiziert werden. Die
vom Wirtschaftspriifer durchgefiihrten Untersuchungshandlungen bezogen sich auf
die rechnerische Nachvollziehbarkeit. Es wurde keine Uberpriifung der
Unternehmensbewertung in inhaltlicher Hinsicht vorgenommen. Eine Verifizierung
im Sinne eines Nachprifens des Unternehmenswertes erfolgte daher nicht. Der
Wirtschaftsprifer wies in seinem Bericht darauf hin, dass die vom Messezentrum
vorgenommene Kaufpreisfindung nicht den Anforderungen des Fachgutachtens fir

Unternehmensbewertung (KFS/BW 1) entsprach.

Amortisation des Kaufpreises

Das Messezentrum ging im Rahmen der Unternehmensbewertung davon aus, dass
sich der Kaufpreis in drei bis finf Jahren amortisieren wirde. Auf Basis der
Planungen des Messezentrums flir die Jahre 2023 bis 2033 ist nach Ansicht des
Stadtrechnungshofes von einer langeren Amortisationszeit auszugehen, da die
Organisationsstruktur angepasst werden musste und dadurch ein Mehraufwand

entstand.

Im Zuge des Stellungnahmeverfahrens Gbermittelte das Messezentrum aktualisierte
Plandaten, die bereits weitgehend gesicherte Daten des Jahres 2025 enthielten. Auf
Basis dieser neueren Planungen ist davon auszugehen, dass der vom Messezentrum

avisierte Amortisationszeitraum von drei bis funf Jahren erreicht werden kann.

Die geprtifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Die in der Due Diligence
angenommene Amortisationszeit wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintreten.

Flir das Jahr 2025 liegen weitgehend gesicherte Daten vor und auch aufgrund der
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gebuchten Fldchen 2026 und der derzeitigen Geschéftsentwicklung ist davon
auszugehen, dass die urspriinglichen Planzahlen eintreten werden. Die im Bericht
angenommene Notwendigkeit eines Aufbaus einer neuen und kostspieligen
Organisationsstruktur ist unserer Meinung nach nicht korrekt. Es wurden letztlich
nur 5 neue Formate in eine bestehende Struktur (bernommen und die

Personaldecke in den notwendigen Abteilungen aufgestockt.

Die Uberschiisse aus der Ubernahme des Messebetriebes der RX sind fiir die Tilgung

von bestehenden endfélligen Darlehen im Jahr 2033 vorgesehen.

Der Stadtrechnungshof empfiehlt: Die Messezentrum Salzburg GmbH sollte
sicherstellen, dass die jahrlichen Uberschiisse aus dem zugekauften
Messebetrieb, welche fiir die Tilgung der endfilligen Darlehen vorgesehen
sind, auf einem eigenen Konto gefiihrt und entsprechend dem Salzburger

Finanzgebarungsgesetz veranlagt werden.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Der Rechnungshof stellt
richtigerweise fest, dass eine Tilgung der Darlehen bei den bestehenden Zinssétzen
wirtschaftlich weniger sinnvoll ist als eine Veranlagung zu héheren Zinssétzen. Da
jedoch die Darlehen mit Garantien der Gesellschafter besichert sind, hat eine
Reduzierung der Schuldenlast auch eine Reduzierung der Haftsummen zur Folge.
Aus diesem Grund wird angestrebt, nur maBvolle Tilgungen vorzunehmen und
gleichzeitig die erwirtschafteten Gelder anzulegen. Mit diesem Vorgehen wird eine

Balance zwischen den Interessen der Gesellschafter und der Gesellschaft gewahrt.

Ein Risiko in Hinblick auf die Amortisation des Kaufpreises besteht darin, dass
fremde Veranstalter:innen in den Markt fiir die gekauften Messeformate eintreten
und an anderen Standorten diese Messen anbieten. In diesem Falle kénnte es zu
einer Verringerung von Deckungsbeitragen kommen und sich die
Amortisationsdauer verlangern. Im Kaufvertrag wurde zur Risikominimierung
vereinbart, dass die RX flr zwei Jahre ab dem Closing-Zeitpunkt keinen
konkurrierenden Geschaftsbetrieb betreiben wird. Diese Zusage gilt jedoch nicht fur
den Geschaftsbetrieb der RX Wien.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Die Definition des
Konkurrenzverbots im Kaufvertrag wurde intensiv mit unserem Rechtsbeistand und
dem Verkédufer diskutiert. Demnach ist nach den geltenden d&sterreichischen

wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen keine lédngere Dauer als 2 Jahre
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moéglich. Eine Ausweitung auf verbundene Unternehmen im Konzern wurde
abgelehnt und war bzw ist auch anhand der notwendigen Daten und Markenrechte

nicht notwendig.

Vertragsnachfolge

Mit der vom Messezentrum erworbenen Gesellschaft wurden auch bestehende

Vertragsverhdltnisse mitibernommen.

Es bestand ein Mietvertrag flir ein Bliroobjekt gegeniiber dem Messezentrum. Nach
der Ubernahme vereinbarte das Messezentrum in einem Nachtrag mit der

Vermieterin eine Reduzierung der gemieteten Flache.

Die RX tatigte in dem Mietobjekt auch Investitionen, die mit dem Kauf des
Messebetriebes vom Messezentrum ibernommen wurden. Die Investitionskosten in
die Blroraumlichkeiten wurden in der Bilanz per 17.7.2024 als Mietereinbauten mit
einem Buchwert von € 281.785,- ausgewiesen. Zudem wurde flUr die
Bezugsberechtigung der Photovoltaikpaneele ein Errichtungskostenbeitrag mit

einem Buchwert per 17.7.2024 in der H6he von € 42.201,- ausgewiesen.

Im urspriinglichen von der RX mit der Vermieterin abgeschlossenen Mietvertrag aus
dem Jahr 2010 war eine Regelung betreffend Aufwandsersatz von Mietereinbauten
enthalten, wenn die Vermieterin den Umbauten schriftlich zugestimmt hatte. Diese
Regelung gab es im neuen Mietvertrag vom 10.5.2024, der noch von der RX
abgeschlossen wurde, nicht mehr. Lediglich fiir den Anteil der Photovoltaikanlage
gab es eine Regelung flr eine aliquote Abgeltung bei vorzeitiger Aufldsung durch

die Vermieterin innerhalb von funf Jahren.

Der Stadtrechnungshof empfiehlt: Die Messezentrum Salzburg GmbH sollte
den Mietvertrag fiir das Objekt nachverhandeln und sicherstellen, dass
Mietereinbauten, welche werterhéhend fiir das Objekt waren, im Falle

einer Kiindigung aliquot vergiitet werden.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Die Umsetzung der
Empfehlung des Rechnungshofes zur Nachverhandlung des obigen Mietvertrages
erfolgte bereits im September 2024. Es wurde ein aufrechter Mietvertag
einvernehmlich adaptiert, die Kosteneinsparung ab Oktober 2024 betrdgt mehr als
€ 1.000,- pro Monat.

Seite 16 von 69



F 36

EG6

F 37

Zahl: RH/00/53707/2024/008

Der Stadtrechnungshof entgegnet dazu: Die Vertragsanpassung aus September
2024 lag dem Stadtrechnungshof vor und die Empfehlung zielt auf eine
Nachverhandlung dieser Vereinbarung ab. Die angesprochene Mietpreisanpassung
aus September 2024 war auf die Reduzierung der gemieteten Flache
zurickzufithren. Es wurden die in der Empfehlung angefiihrten Mietereinbauten
nicht berlicksichtigt. Zudem hatte die Rlickgabe von Parkplatzen, der einseitige
Klndigungsverzicht durch das Messezentrum und die vom Messezentrum der

Vermieterin gewahrten Dauerparkkarten keine Auswirkungen auf das Mietentgelt.

In der Schlussbesprechung teilte das Messezentrum mit, dass der Mietvertrag eine
Verhandlungslésung war, um eine Mietflichenreduktion zu erreichen und die

Blirordumlichkeiten am Standort zu sichern.

Das Messezentrum Ubernahm im Rahmen des Kaufs auch einen umfassenden
Exklusivvertrag fir Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Messebau. Auf
Nachfrage des Stadtrechnungshofes, ob es eine Neufassung dieses Vertrages gab,
informierte das Messezentrum den Stadtrechnungshof, dass es sich bei der
Vertragsbeziehung um eine ,lose"® Zusammenarbeit handle, aber an einer
Kooperationsvereinbarung flir 2026 gearbeitet werde. Nach Ansicht des
Stadtrechnungshofes handelte es sich nicht um eine ,lose®™ Zusammenarbeit,
sondern das Vertragsverhdltnis war vollumfanglich auf das Messezentrum

Ubergegangen und damit bestanden klare Regelungen.

Der Stadtrechnungshof empfiehlt: Die Messezentrum Salzburg GmbH sollte
vor Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit dem Messebau-
Unternehmen mehrere Alternativangebote einholen und

Preisverhandlungen durchfiihren.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Der Empfehlung des
Rechnungshofes wurde gefolgt. Im Jahr 2025 fand eine éffentliche Ausschreibung
und Vergabe statt.

Bilanzierung Kauf und Verschmelzung

Im Jahresabschluss des Messezentrums per 31.12.2024 wurden die Zuschiisse der
Gesellschafter zur Finanzierung des Kaufpreises nicht nach der Bruttomethode als

Investitionszuschlisse ausgewiesen. Ein Ausweis im Anhang erfolgte nicht. Fir den
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Bilanzleser war nicht ersichtlich, dass es im Jahr 2024 Investitionszuschiisse flir den
Kauf des Messebetriebes gab. Dies widersprach der Empfehlung des AFRAC® und
dem Stetigkeitsgebot gemaB § 201 UGB.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Die Verbuchung des
Investitionszuschusses erfolgte nach der Bruttomethode. Der Abgang des
Investitionszuschusses wurde in der Aufgliederung zu den Investitionszuschiissen
im Anhang nicht in der Spalte ,Abgang / Auflésung", sondern in der Spalte
,~Umbuchung / Zugang" erfasst. Da sich Zugang und Umbuchung aufheben, war
dies aus dem Zuschussspiegel nicht mehr ersichtlich. Im Lagebericht sind unter
,Kapitalflussrechnung" und in der ,Darstellung der Vermdgens-, Finanz- und
Ertragslage" die Einzahlungen aus Investitionszuschlissen ausgewiesen. Damit ist
flir den Bilanzleser ersichtlich, dass die Messezentrum Salzburg GmbH neben den

im Zuschussspiegel dargestellten Zuschiissen weitere Zuschiisse erhalten hat.

Der Stadtrechnungshof entgegnet dazu: Die Gewadhrung eines
Investitionszuschusses zum Kauf und die Verschmelzung stellen zwei getrennte
Buchungsvorgange dar und sind daher aus Sicht des Stadtrechnungshofes in der

Verbuchung auch getrennt vorzunehmen.

Das Messezentrum saldierte den Verschmelzungsverlust mit den zugeflossenen
Investitionszuschiissen. Die Auflésung der Investitionszuschlisse hatte unter den
sonstigen betrieblichen Ertrdgen erfolgen missen. Die Saldierung der
Investitionszuschisse mit dem Verschmelzungsverlust widerspricht sowohl dem
Saldierungsverbot gemaB § 196 UGB als auch § 202 UGB.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Der Beteiligungsansatz und
der dazugehdérige Investitionszuschuss bilden eine Einheit und deren Abgang ist in
der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten ,Verschmelzungsverlust"
auszuweisen. Andersfalls wiirden je nach Wahl der Methode (Brutto- oder
Nettomethode) unterschiedliche GuV-Bilder entstehen. Da, wie oben dargelegt, die
Auflésung des Zuschusses nicht im Posten ,Ubrige sonstige betriebliche Ertrége"
sondern im Posten ,Verschmelzungsverlust" auszuweisen war, war der

Investitionszuschuss in den Verschmelzungsverlust umzubuchen.

3

Vgl AFRAC - Austrian Financial Reporting and Auditing Commitee, Zuschisse im 6ffentlichen Sektor (UGB),

Dezember 2015
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Der Stadtrechnungshof entgegnet: Bei der Bruttomethode ist der Abgang von
Investitionszuschiissen entweder als sonstiger Ertrag oder als offener
Korrekturposten zur Abschreibung auszuweisen. Im vorliegenden Fall ware daher
der Verschmelzungsverlust in voller Hohe auszuweisen gewesen. Eine Saldierung
der Investitionszuschiisse mit dem Verschmelzungsverlust widerspricht sowohl dem
Saldierungsverbot gemaB § 196 UGB als auch § 202 UGB.
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Bericht des Stadtrechnungshofs
uber die Prifung

Kauf des Messebetriebes
der RX Salzburg GmbH
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1 Priifungsgrundlagen

1.1 Anlass der Priifung

Die KPOplus beauftragte den Stadtrechnungshof am 30.7.2024 gem&B § 35 Abs 2a GGO
mit der Prifung des Kaufes der RX Salzburg GmbH nach den Grundsdtzen der Sparsamkeit,

Wirtschaftlichkeit, ZweckmaBigkeit und OrdnungsmaBigkeit.

1.2 Priifberechtigung

GemadB § 52a Abs 1 lit ¢ Salzburger Stadtrecht unterliegen der Priifung durch den
Stadtrechnungshof jene Unternehmungen, an welchen die Stadt mit mindestens 25 % des
Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist, sowie Unternehmungen jeder weiteren
Stufe, bei denen diese Voraussetzungen vorliegen. Da die Stadt mit 50 % an der Salzburg
Messe Beteiligungs GmbH und diese zu 78,57 % an der Messezentrum Salzburg GmbH

beteiligt war, war die Priifberechtigung gegeben.

1.3 Gegenstand und Umfang der Priifung

Gegenstand war der Kauf des Messebetriebes der RX Salzburg GmbH durch die
Messezentrum Salzburg GmbH, welcher im Zeitraum 2023 bis 2024 abgewickelt wurde.
Der Schwerpunkt der Prifung lag auf der Kaufpreisfindung. Rechtliche Kriterien im

Zusammenhang mit der Gestaltung des Kaufvertrages waren nicht Umfang der Priifung.

1.4 Priifungsziel und PriifungsmafBstab

Ziel war die Prifung des Kaufs des Messebetriebes der RX Salzburg GmbH in Hinblick auf

OrdnungsmaBigkeit, ZweckmaBigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.
Als PrifmaBstabe flr die Rechts- und OrdnungsmaBigkeit dienten die einschldgigen
gesetzlichen Bestimmungen. PrifmalBstab flir die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit waren

die in der Literatur geltenden Bewertungsmethoden in Bezug auf die Kaufpreisfindung.

Als PriifmaBstab fiir die Zweckmé&Bigkeit dienten die strategischen Uberlegungen der

Messezentrum Salzburg GmbH zu den Geschaftsfeldern.
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1.5 Priifungssicherheit

Der Umfang der Priifungshandlungen des Stadtrechnungshofes bestimmte sich nach dem
MaBstab einer begrenzten Prifungssicherheit. Der Stadtrechnungshof beurteilte nur

Sachverhalte, die er auch beschrieben und geprift hat.

1.6 Zeitlicher Ablauf der Priifung

Darstellung des zeitlichen Ablaufs der Prifung:
- Prifauftrag: 30.7.2024
- EinfUhrungsbesprechung: 28.11.2024
- Zeitraum Prifungshandlungen: Janner bis August 2025
- Ubermittlung Rohbericht an gepriifte Stelle: 11.12.2025
- Schlussbesprechung: 20.1.2026
- Ubermittlung des Endberichts an die Gemeinderatskanzlei: 29.1.2026

1.7 Datenschutz und Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse

Der Stadtrechnungshof hat gemaB § 52b Abs 6 Salzburger Stadtrecht 1966 bei der
Veroffentlichung des Priifberichtes geeignete Vorkehrungen zur Wahrung berechtigter

Geheimhaltungsinteressen zu treffen.

Das Messezentrum teilte in seiner Stellungnahme mit, dass der Bericht Informationen
enthalt, die bei Verdffentlichung zu einem monetaren Schaden flir das Messezentrum

fihren kdnnten und sohin ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse vorliegt.

In der veroffentlichten Version sind die schiitzenswerten Informationen nicht enthalten.

1.8 Priifungsunterlagen

Dem Stadtrechnungshof standen im Rahmen der Prifung folgende Unterlagen zur
Verfligung:

- Amtsberichte der Stadt Salzburg

- Beschlusse der Gesellschafter

- Protokolle der Aufsichtsratssitzungen

- Protokolle der Prifungsausschusssitzungen

- Kaufvertrag vom 14.5.2024 inkl Einbringungsvertrag und Nachtrag

- Closing Memorandum vom 17.7.2024 inkl Nachtrag

- Verschmelzungsvertrag vom 26.11.2024

- Finanzdaten der Due Diligence der RX Salzburg GmbH
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- Daten zur Kaufpreisermittlung durch die Messezentrum Salzburg GmbH
- Bericht zu vereinbarten Untersuchungshandlungen hinsichtlich der Ermittlung eines
indikativen Kaufpreises flr die RX Salzburg GmbH

- Prifberichte Jahresabschliisse

Grafiken und Tabellen des Berichts basieren, soweit nicht anders angegeben, auf den

Ubermittelten Daten.
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2 Rechtliche Verhaltnisse

Die Messezentrum Salzburg GmbH (kurz Messezentrum) hatte ihren Sitz in Salzburg, Am
Messezentrum 1 und wurde 1973 gegriindet. Die Beteiligungsstruktur gestaltete sich wie

folgt:

Land Salzburg Stadt Salzburg Wirtschaftskammer Salzburg
Beteiligungen GmbH Beteiligungs GmbH Holding GmbH
FN 261752f FN 321046b FN 62242h
50% N — “50%
e N
Salzburg Messe Beteiligungs GmbH 21.43%
FN 320980f !
o J
78,57%
e D
Messezentrum Salzburg GmbH
FN 67914z
" J

An der Messezentrum Salzburg GmbH waren unmittelbar die Wirtschaftskammer Salzburg
Holding GmbH mit 21,43 % und die Salzburg Messe Beteiligungs GmbH mit 78,57 %
beteiligt. Die Salzburg Messe Beteiligungs GmbH stand wiederum zu jeweils 50 % im
Eigentum der Beteiligungsgesellschaften von Stadt und Land Salzburg. Durchgerechnet
ergab sich flir die Stadt Salzburg eine Beteiligungshdhe von 39,29 % an der Messezentrum

Salzburg GmbH (Messezentrum).

Gegenstand der Messezentrum Salzburg GmbH (Messezentrum) war laut
Gesellschaftsvertrag die Errichtung von Ausstellungshallen und -platzen samt Zubehor
sowie Fahrzeugabstellflachen und deren Vermietung beziehungsweise Verpachtung.
Weiters war Gegenstand des Unternehmens die Durchflihrung von Veranstaltungen aller

Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Veranstaltungswesen.

Die Geschaftstatigkeit des Messezentrums erstreckte sich auf
— die Vermietung von Hallen fiir Gastveranstaltungen/Messen und Erbringung der
zugehdrigen Serviceleistungen
— die Ausrichtung von Eigenveranstaltungen/Messen
— den Betrieb der Salzburgarena - einer Multifunktionshalle zur Ausrichtung von
Veranstaltungen und Events wie Konzerten, Sportveranstaltungen oder Kongressen
— die Erzielung sonstiger Erldse aus Provisionen oder Pachten (wie zB der

Parkraumbewirtschaftung)
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3 Kauf des Messebetriebs von der RX Salzburg GmbH

Die RX Salzburg GmbH (RX) war im Bereich Fremdmessen einer der Hauptkunden des
Messezentrums. Die RX bot umfassenden Service rund um die Vorbereitung, Organisation
und Durchfliihrung von Fach- und Publikumsveranstaltungen an. Folgende Messen wurden
ua von der RX im Messezentrum Salzburg durchgefihrt:

— Alles fir den Gast

— Autozum

— Bauen+Wohnen

— Die Hohe Jagd & Fischerei

— Smart Automation Austria

Die RX teilte dem Messezentrum im Jahr 2023 mit, dass sie sich vom Standort Osterreich
zurlickzuziehen wolle. Die Eigentimerin der RX bot in der Folge dem Messezentrum den
Kauf des Messebetriebes an. Da das Messezentrum in der Vergangenheit bereits dazu
libergegangen war, vermehrt Eigenveranstaltungen anzubieten und somit auch Uber die
Rahmenbedingungen verfligte, den Messebetrieb zu (bernehmen, wurde mit der RX Uber
einen Kauf des Messebetriebes verhandelt.
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4 ZweckmaBigkeit des Kaufs

Im Amtsbericht* der MA 4/00 - Finanzen aus Marz 2024 zum Thema Ankauf der RX durch
das Messezentrum wurde auf die Bedeutung der von der RX veranstalteten Messen
hingewiesen. Die von der RX betriebenen Messen hatten einen groBen Anteil am
Deckungsbeitrag des Messezentrums und daher bestand groBes Interesse, den
Messebetrieb der RX zu erwerben. Aus Sicht der Gesellschafter war der Betrieb dieser

Messen fiir die Salzburger Wirtschaft insgesamt von hoher Bedeutung.

Durch die Ubernahme sollten folgende Veranstaltungen gesichert werden:
- Bauen+Wohnen: Publikumsmesse zum Thema Bauen, Sanieren und Einrichten
- Die Hohe Jagd & Fischerei: GroBte Jagdmesse im alpinen Raum
- Alles flr den Gast: Leitfachmesse Gastronomie und Hotellerie
- Autozum: Traditionsreiche Fachmesse flir den KFZ-Werkstatten-Bedarf

- Veranstaltungen am Standort Linz: Smart Automation und Elektrofachhandelstage

Im Jahr 2023 lag fir die oben angefiihrten Messen die Anzahl der Besucher:innen bei rund
118.000 und die Anzahl der Aussteller:innen bei rund 1.900.°

Auch in der 176. Aufsichtsratssitzung im Dezember 2023 wurde von Seiten der Mitglieder
des Aufsichtsrates die Bedeutung des Erwerbs der Markenrechte fiir Messen wie , Alles flr
den Gast" oder ,Die Hohe Jagd & Fischerei® betont. Die Messen sollten am Standort
Salzburg gehalten werden und den Mitarbeiter:innen der RX eine Perspektive geboten

werden.

Der Stadtrechnungshof stellt fest: Der Messebetrieb und insbesondere die
Veranstaltungen der RX waren fir den Standort Salzburg von hoher Bedeutung. Die von
der RX betriebenen Messen hatten einen groBen Anteil am Deckungsbeitrag des
Messezentrums, ein Wegfall dieser oben angefiihrten Messen hatte flir das Messezentrum
einen erheblichen finanziellen Nachteil bedeutet. Die Zweckmé&Bigkeit der Ubernahme des

Messebetriebes war damit gegeben.

Vgl Amtsbericht 04/00/17626/2024/006 vom 4.3.2024

> Vgl RX Salzburg GmbH, Financial Datapack, Stand November 2023
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5 Kaufabwicklung

Die Kaufabwicklung erfolgte in mehreren Schritten und reichte Gber mehrere Monate, von
der Datenprifung (Due Diligence) bis zum Vollzugszeitpunkt (Closing). Zum Abschluss

wurde das neu erworbene Unternehmen mit dem Messezentrum verschmolzen.

5.1 Firmenstruktur

Die nachfolgende Grafik zeigt die Eigentimerstruktur des Messezentrums und die
gesellschaftsrechtliche Abwicklung des Kaufes des Messebetriebes von der RX Salzburg
GmbH (RX).

Messezentrum Salzburg GmbH
FN 67914z RX Salzburg GmbH

FN 36462x

Messebetrieb als Teil der RX Salzburg GmbH ]

17.7.2024 - Closing 14.6.2024 - Eipbringung
Stichtag; Verkauf de§ Me§sebetrlebs als
Anteile der EAFINITY Teilbetrieb (ohne

an das Messezentrum Tochtergesellschaften)
in die EAFINITY

100% 100% 100%

100 % LexisNexis Verlag

ARD ORAC GmbH Standout GmbH RX CEE GmbH
Y & CO KG FN 36507h FN 303631t
______________________________ FN 8333f
EAFINITY

Beteiligungsverwaltungs GmbH

Umbenennung in
Messezentrum Salzburg Service GmbH
FN 615310v

Im Zuge der Kaufabwicklung wurde der Messebetrieb aus der RX Salzburg GmbH
abgespalten und in die neu gegriindete EAFINITY Beteiligungsverwaltungs GmbH
eingebracht. Danach erfolgte in einem zweiten Schritt die Ubernahme der
Gesellschaftsanteile an der EAFINITY durch das Messezentrum und die Umbenennung in

Messezentrum Salzburg Service GmbH (MZSS).

Im letzten Schritt wurde die MZSS mit dem Messezentrum verschmolzen.

Messezentrum Salzburg GmbH
FN 67914z

26.11.2024 - Verschmelzung
100% Messezentrum
Salzburg Service GmbH
mit der
Messezentrum Salzburg GmbH

A

Messezentrum Salzburg Service GmbH
FN 615310v
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Nach Abschluss der gesamten Transaktion mit Ende 2024, war der Messebetrieb der RX im

Messezentrum integriert, ohne weitere Tochtergesellschaften.

Der nachfolgende zeitliche Ablauf geht auf die einzelnen Schritte des Kaufprozesses und

der Verschmelzung néher ein.

5.2 Zeitlicher Ablauf

Der zeitliche Ablauf des Unternehmenskaufes wird in der folgenden Grafik dargestellt. Der
grine Rahmen umfasst die Schritte der gesellschaftsrechtlichen Abwicklung des Kaufes

gemal Kaufvertrag.

14 ™ =
Dez 2023 (" Mar-Apr 2024 ) " 14.5.2024 ) (" 14.6.2024 ) (" 17.7.2024 ) (" 26.11.2024 )
Feb 2024 Beschliisse der Kauf- und Einbringungs- Closing Verschmelzungs
Gesellschafter Abtretungs- vertrag -vertrag
- vertrag
Due Diligence Messezentrum Messezentrum
Stadt Salzburg RX Salzburg Bl (el Salzburg Service
Land Salzburg RX Salzburg GmbH
Messezentrum Wirtschafte- GmbH GmbH
Salzburg GmbH L Sl : ubernimmt die
berechnet den ammer bringt den Anteile der X
Unternehmens- verkauft den Messebetrieb ein wird verschmolzen
wert Messebetrieb an in die neu mit der
die gegriindete EAFINITY
Beteiligungs- M i
Untersuchungs- verwaltungs s stsezensrug?_'
handlungen Messezentrum EAFINITY GmbH EERIDE
Wirtschaftsprifer Salzburg GmbH Beteiligungs-
ver"walgungs Umbenennung in
Kaufpreisver- GmbH Messezentrum
handlungen Salzburg Service
GmbH
\ J \ J < J . J - J " J

Der Erwerb des Messebetriebes der RX erfolgte in mehreren Schritten:

- Von Dezember 2023 bis Februar 2024 hatte das Messezentrum im Rahmen der
Due Diligence® Zugriff auf die von der RX erstellten Daten als Grundlage fir die
Berechnung des Unternehmenswertes. Das Messezentrum Ubermittelte in diesem
Zeitraum eine Kaufpreisindikation an die RX, es folgten Preisverhandlungen mit der
RX.

- Im Marz und April 2024 wurden die Beschliisse von Stadt und Land gefasst, um
den Kauf durch das Messezentrum abzuwickeln.

- Am 14. Mai 2024 wurde der Kaufvertrag zwischen der RX und dem Messezentrum
abgeschlossen. Die Abwicklung beinhaltete mehrere Schritte:

o Am 14. Juni 2024 wurde der Messebetrieb der RX in die neu gegriindete
Gesellschaft EAFINITY eingebracht. Zu diesem Zeitpunkt war die EAFINTY

noch eine Tochtergesellschaft der RX.

6 Prifung und Analyse eines Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlichen, rechtlichen,
steuerlichen und finanziellen Verhaltnisse.
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o Mit 17. Juli 2024 erfolgte das Closing, welches die Ubernahme der Anteile
der EAFINITY durch das Messezentrum beinhaltete. Zeitgleich wurde die
EAFINITY umbenannt in Messezentrum Salzburg Service GmbH (MZSS).

o Im Oktober 2024 gab es einen Nachtrag zum Einbringungsvertrag und zum
Closing Memorandum, welcher die Anderungen von Vermdégenspositionen
betrafen.

- Am 26. November 2024 wurde der Verschmelzungsvertrag unterzeichnet,

wodurch die MZSS mit der Messezentrum Salzburg GmbH verschmolzen wurde.

Der Stadtrechnungshof prifte, ob alle gesellschaftsrechtlich notwendigen Beschliisse
vorlagen. Ein Gesellschafterbeschluss musste gemaBl § 35 Abs 1 Z 7 GmbHG gefasst
werden, wenn eine Investition 20 % des Stammkapitals libersteigt. Zudem sicherte diese
Regelung nach der Rechtsprechung des OGH die dauernde Mitwirkung der Gesellschafter
an wichtigen Geschaften.” Der Kaufpreis der RX Uberstieg diese Wertgrenze. Fir den Kauf

der RX war daher ein Gesellschafterbeschluss vonnoten.

Auf Ebene der Salzburg Messe Beteiligungs GmbH lag ein Beschluss zum Kauf der RX durch
Stadt und Land Salzburg vor. Ein Beschluss der Gesellschafter auf Ebene der Messezentrum
Salzburg GmbH (Messezentrum) fehlte jedoch und damit auch die ausdrickliche
Zustimmung des dritten Gesellschafters des Messezentrums, der Wirtschaftskammer
Salzburg Holding GmbH.

Die Geschaftsfiihrung des Messezentrums ersuchte im Februar 2024 die Gesellschafter um
die Fassung eines Gesellschafterbeschlusses zum Kauf der RX. Die Gesellschafter kamen
diesem Gesuch nicht nach. Das Messezentrum argumentierte den fehlenden Beschluss mit
den Ubergeordneten Beschliissen auf Ebene der Salzburg Messe Beteiligungs GmbH,
wonach Stadt und Land Salzburg dem Kauf zustimmten. Die Zustimmung der
Gesellschafterin Wirtschaftskammer Salzburg Holding GmbH (Anteil von 21,43 %) wurde
aus den Vorinformationen im erweiterten Prasidium sowie den Zahlungsflissen fiir die
Kaufpreisfinanzierung abgeleitet. Nach Ansicht des Messezentrums lag durch die
Uberweisung der Gesellschafterzuschiisse eine konkludente Beschlussfassung der

Gesellschafter vor.

Das Messezentrum bestdtigte im Kaufvertrag mit der RX, (ber alle notwendigen

Genehmigungen flr den Kauf zu verfligen.

7 Vgl Harrer in Harrer/Gruber (Hrsg), Kommentar Gesetz liber Gesellschaften mit beschrankter Haftung (2014),

§ 35 Rz 68 bis 71
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Der Stadtrechnungshof stellt fest: Es gab keinen formalen Gesellschafterbeschluss auf
Ebene des Messezentrums fiir den Kauf des Messebetriebes der RX. Das Messezentrum
berief sich auf eine konkludente Beschlussfassung der Gesellschafter, da es einerseits
eigenstandige Beschllisse auf Ebene der Gesellschafter gab und andererseits die

Gesellschafter den Kauf der RX zum GrofBteil durch Gesellschafterzuschiisse finanzierten.

Der Stadtrechnungshof empfiehlt: Die Messezentrum Salzburg GmbH sollte
zukiinftig darauf achten, dass bei jenen Geschiaften, die einer Mitwirkung der
Gesellschafter bediirfen, die Beschliisse in der Gesellschafterversammlung auch

formal gefasst werden.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Es gab keine formelle
Gesellschafterversammlung, bei der alle Eigentiimer gleichzeitig die Zustimmung des
Kaufes gaben. Jedoch liegen schriftliche Beschllisse der Muttergesellschaft vor. Die
Zustimmung seitens der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) wurde in einer internen
Sitzung erteilt, die uns nicht schriftlich zugestellt wurde. Das gleiche gilt fiir die informelle
Sitzung im Chiemseehof, bei der der Landeshauptmann, Blirgermeister und Prasident der
Wirtschaftskammer anwesend waren und dem Kauf zugestimmt haben. Letztlich ist diese
Sitzung formell nicht von Bedeutung, da maBgeblich allein der Beschluss der Salzburg

Messe Beteiligungs GmbH war.

Der Stadtrechnungshof entgegnet dazu: Die Beschlussfassung ware auf Ebene der
Messezentrum Salzburg GmbH notwendig gewesen, dariiber hinaus waren nur Stadt und
Land Salzburg Gesellschafter der Salzburg Messe Beteiligungs GmbH. Seitens der
Wirtschaftskammer Salzburg gab es, wie das Messezentrum selbst in der Stellungnahme

ausfihrt, keinen nach auBen hin gerichteten Willensbildungsakt.
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6 Kaufgegenstand und Preis

Der Kauf wurde in mehreren Schritten abgewickelt. Am 14.5.2024 wurde der Kaufvertrag

zwischen den Parteien RX (Verkauferin) und Messezentrum (Kauferin) abgeschlossen.

Folgende Vertrage wurden im Rahmen der Kaufabwicklung abgeschlossen:

Kaufvertrag inkl Entwurf des Einbringungsvertrages des Teilbetriebes
~Messebetrieb" der RX in die EAFINITY Beteiligungsverwaltungs GmbH
(14.5.2024)

- Closing Memorandum?® und Transitional Service Agreement (TSA)° (17.7.2024)
- Nachtrag zum Closing Memorandum (Oktober 2024)

- Nachtrag zum Einbringungsvertrag (Oktober 2024)

Nachfolgend wird auf die Bestimmungen des Kaufvertrages, des Closing Memorandums
inkl der Nachtrage mit dem Schwerpunkt des Kaufpreises eingegangen. Das Transitional

Service Agreement (TSA) wurde in die Priifung nicht miteinbezogen.

6.1 Kaufgegenstand

Der ,Messebetrieb® wurde als Teilbetrieb der RX in die neu gegrindete EAFINITY
Ubertragen. Im Einbringungsvertrag (als Teil des Kaufvertrages) wurde der Messebetrieb
definiert und umfasste die Abteilungen und sonstigen Organisationseinheiten, die
ausschlieBlich mit der Veranstaltung und Organisation von Messen, Ausstellungen und
Kongressen in Salzburg und Linz befasst waren, sowie die dazugehdrigen
Vermodgensgegenstande, Wirtschaftsgliter, Rechte, Verbindlichkeiten und Pflichten der

Ubertragenden Gesellschaft.

Zum Messebetrieb gehérten insbesondere:
- Vermdgensgegenstande gemdaB Einbringungsbilanz wie zB Anlagevermégen,
Forderungen oder Verbindlichkeiten
- Mehrere Markenrechte, die fir den Standort Salzburg ausschlaggebenden
Markenrechte waren:
o Alles fur den Gast
o Autozum
o Bauen+Wohnen

o Die Hohe Jagd & Fischerei

Ein Closing Memorandum beschreibt die endglltigen Bedingungen einer Transaktion.

Ein Transitional Service Agreement (TSA) ist ein Vertrag, der den reibungslosen Ubergang des laufenden
Geschaftsbetriebes gewahrleistet.

Seite 31 von 69



Zahl: RH/00/53707/2024/008

o Smart Automation Austria
- Domanen und Social-Media Kanale
- zum Messebetrieb gehérende Vertragsbeziehungen
- Arbeitsverhaltnisse von Mitarbeitenden, welche den Messebetrieb abwickelten

- Kommanditanteil an der Design Center Linz Betriebsgesellschaft mbH & Co KG

6.2 Kaufpreis

Bei Unternehmenskaufen wird in der Regel mit Unterzeichnung des Kaufvertrages ein
vorlaufiger Preis festgelegt. Im Kaufvertrag werden Parameter definiert, die
Preisdnderungen zwischen Unterzeichnung des Kaufvertrages und Vollzugstag der
Unternehmensiibernahme beriicksichtigen (sogenannter Anpassungsbetrag). Sobald sich
die Parteien Uber den Stand der BezugsgréBe am Vollzugstag geeinigt haben, wird der
Anpassungsbetrag zahlbar. Dieser kann grundsatzlich zugunsten der Kauferin oder der
Verkauferin ausfallen. Preisanpassungen auf den Vollzugstag hin sind meist

bilanzorientiert.®

6.2.1 Kaufpreisverhandlung

Nach Auskunft des Messezentrums wurde ihm der Kauf des Messebetriebes von der RX
exklusiv angeboten, dh es wurde vorerst nicht mit anderen Interessenten verhandelt.
Voraussetzung dafiir war, dass das Messezentrum der RX zeitnah eine Kaufpreisindikation

Ubermittelt.

Der zeitliche Rahmen flir die Kaufpreisverhandlungen gestaltete sich wie folgt:

Zeitrahmen Schritte Kaufpreisverhandlung

Erstberechnung des Unternehmenswertes auf Basis
Nov/Dez 2023
eigener/vorhandener Daten

21.12.2023 Unterzeichnung Geheimhaltungsvereinbarung

15.01.2024 Offnung des Online-Datenraumes fiir die Due Diligence

Aufforderung der RX an das Messezentrum bis zum 7.2.2024 ein
22.01.2024 unverbindliches Kaufpreisangebot abzugeben, mit der Méglichkeit,

die Due Diligence fir weitere vier Wochen fortzusetzen

Beauftragung eines Wirtschaftspriifers mit
29.01.2024
Untersuchungshandlungen

05.02.2024 Bericht Wirtschaftsprifer

10 Vgl Tschéni/Wolf, VVertragsrechtliche Gewahrleitung und Garantien - Typische Vertragsklauseln, 99
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Zeitrahmen Schritte Kaufpreisverhandlung

06.02.2024 bis

erste Preisindikation an RX und Kaufpreisverhandlungen
20.2.2024

Am 6.2.2024 teilte das Messezentrum der RX eine erste Preisindikation mit. In diesem
Schreiben wurde festgehalten, dass Veranderungen in der Bilanz den Preis erhéhen oder
reduzieren. Die Preisindikation basierte auf den Annahmen, dass keine Barmittel und
Schulden, Konzernforderungen oder Konzernverbindlichkeiten und keine offenen

Steuerverbindlichkeiten enthalten waren.

Im Zuge der Preisverhandlungen wurde von Seiten des Messezentrums am 13.2.2024 das
Kaufpreisangebot erhéht und darauf verwiesen, dass das Risiko der Restrukturierung nun

vermehrt beim Messezentrum lag.

6.2.2 Vereinbarter Kaufpreis

Im Kaufvertrag zwischen Messezentrum und RX wurde ein fixer Kaufpreis (endgliltiger
Preis) vereinbart. Der Unterschied zur Kaufpreisindikation ergab sich aus Veranderungen
in den Bilanzwerten. Zudem wurde vereinbart, dass der endgliltige Preis nach dem Vollzug
(Closing 17.7.2024) nicht weiter angepasst wird. Nach Auskunft des Messezentrums wurde

auf Wunsch der Gesellschafter ein fixer Kaufpreis vereinbart.

Der fixe Kaufpreis bestand aus zwei Komponenten, dem Preis und dem

Konzerndarlehensbetrag.

Der gesamte zahlbare Betrag wurde per 15.7.2024 vom Messezentrum an die RX

Uberwiesen.

Da es sich um einen fixen Kaufpreis handelte, wirkten sich Veranderungen in einzelnen
Vermoégensgegenstdanden nach der Kaufpreisfestlegung und dem Closing-Stichtag am
17.7.2024 nicht mehr auf den Kaufpreis aus. Nachfolgend wird auf Veranderungen von
einzelnen Bilanzpositionen zwischen Kaufvertrag, Closing Memorandum und Nachtrag zum

Closing Memorandum eingegangen.

6.2.3 Anderungen des Vermdégens

Im Oktober 2024 kam es zu Nachtrdgen zum Einbringungsvertrag und zum Closing

Memorandum. Folgende Anderungen des Vermdgens wurden angefiihrt:
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- aufgrund eines Irrtums veranderte sich der Konzerndarlehensbetrag.

- Hardware wurde als ,falsch zugeordnet" ausgewiesen und damit Gerdte wie
Notebooks oder Mobiltelefone aus dem Vermdgen herausgenommen. Das
Messezentrum gab an, auf die Gerdte verzichtet zu haben, da Gerate ansonsten
parallel vom Messezentrum und von RX genutzt werden hatten missen und es

zudem datenschutzrechtliche Bedenken gab.

Zudem kam es zu Veranderungen des Vermégens, welche nicht im Closing Memorandum
oder in den Nachtragen angefiihrt waren:
- in der Einbringungsbilanz der EAFINITY per 31.12.2023 wurde ein Vorratsvermégen
ausgewiesen, per 17.7.2024 ergab sich ein Wert von Null.
- Gegenlber der Einbringungsbilanz der EAFINITY per 31.12.2023 reduzierten sich
die Forderungen.
- im Zeitraum vom 1.1. bis 17.7.2024 kam es zu einer Auflésung von Riickstellungen
und daraus resultierend zu einem Steueraufwand.
Obwohl es Veranderungen bei einzelnen Vermoégenswerten gab, hatte dies keine

Auswirkung auf den bezahlten Kaufpreis.

Der Stadtrechnungshof stellt fest: Zwischen dem Vertragsabschluss und dem Closing
veranderten sich einzelne Vermdgenspositionen. Es kam zu einer Reduzierung des
Anlagevermdgens, den Forderungen, den Verbindlichkeiten und den Vorraten. Im
Kaufvertrag war ein fixer Kaufpreis vereinbart, daher kam es zu keiner Kaufpreisanpassung

in Folge dieser Veranderungen.
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6.3 Kaufpreisfinanzierung

Der Kauf wurde groBteils durch Zuschiisse der Gesellschafter gedeckt.

Transaktionskosten

Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass sowohl die Verkauferin als auch die Kauferin die
eigenen Beratungskosten der Kaufabwicklung zu tragen hat und die Kauferin zusatzlich

samtliche Notarkosten und Rechtsgeschdftsgeblihren zu tragen hat.

Fir das Messezentrum entstanden mit der Kaufabwicklung bis inkl der Verschmelzung

folgende Rechts- und Beratungskosten:

Kosten Kaufabwicklung in €
Rechtsberatung 109.887
Notar 18.500
Untersuchungshandlungen zur Unternehmensbewertung 7.980
Liegenschaftsbewertung 2.000
Summe 138.367

Die Kosten entstanden fast zur Ganze im Jahr 2024 und umfassten vor allem die
Rechtsberatung flir die Vertragserrichtung des Kaufvertrages, kartellrechtliche Prifungen,
dem Gesellschaftsvertrag oder die Verschmelzung. Im Jahr 2024 wurde durchgehend ein
Stundensatz von € 302,- verrechnet. Die Kosten fiir die Untersuchungshandlungen im
Zusammenhang mit der Unternehmensbewertung betrafen die Uberpriifung des vom
Messezentrum berechneten Kaufpreises. Die Liegenschaftsbewertung betraf ein
Superddifikat einer Tochtergesellschaft der RX angrenzend an das Messegeldnde Salzburg,

welches aber nicht erworben wurde.

Der Stadtrechnungshof stellt fest: Es entstanden externe Kosten fiir die
Kaufabwicklung in der Hohe von € 138.637,-. Die Stundensatze und Tarife lagen in einer

marktiblichen Bandbreite.

Fir das Closing des Kaufs wurde die Monatsmitte gewahlt (17.7.2024). Da die Gehalter
und lohnabhdngigen Abgaben immer monatsweise abgerechnet werden, waren fir die
Abwicklung in Bezug auf Gehalter und die lohnabhdngigen Abgaben umfassende
Regelungen notwendig. Demnach war das Messezentrum fir den gesamten Monat Juli fir

die Berechnung und Abfuhr der lohnabhdngigen Abgaben verantwortlich.

Der Stadtrechnungshof stellt fest: Der Stichtag des Closing zu Monatsmitte
(17.7.2024) erhbhte den Aufwand fir die verwaltungstechnische Abwicklung erheblich.
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7 Unternehmensbewertung

Fir die Abgabe eines Kaufpreisangebotes muss das Unternehmen vom Kaufer bewertet
werden. Flr die Ermittlung des Unternehmenswertes kann der Kaufer in der Regel auf

Daten des Verkaufers zurlickgreifen und daraus einen Unternehmenswert ermitteln.

Eine rechtlich vorgeschriebene Methode fiir die Bewertung von Unternehmen gibt es nicht.
In Lehre und Wissenschaft gibt es jedoch anerkannte Methoden zur Bewertung von
Unternehmen. Der Fachsenat flir Betriebswirtschaft und Organisation der Kammer der
Wirtschaftstreuhander hat ein Fachgutachten zur Unternehmensbewertung (KFS/BW 1)
beschlossen. Dieses Fachgutachten legt vor dem Hintergrund der in Theorie, Praxis und
Rechtsprechung entwickelten Standpunkte die Grundsdtze dar, nach denen
Wirtschaftstreuhander Unternehmen bewerten. Das Fachgutachten entfaltet zwar keine
normative Wirkung, in der Bewertungspraxis kommt ihm dennoch eine hohe Bedeutung
zu, da eine Bewertung auf Basis des Fachgutachtens einen nach anerkannten Grundsatzen
ermittelten Unternehmenswert bescheinigt.}! Der Stadtrechnungshof bezog sich daher in
der Beurteilung der durchgefiihrten Unternehmensbewertung durch das Messezentrum auf
das Fachgutachten ,Unternehmensbewertung KFS/BW1* der Kammer der

Wirtschaftstreuhander.

7.1 Methoden der Unternehmensbewertung

Eine Unternehmensbewertung basiert auf einer mdoglichst umfassenden integrierten
Planungsrechnung. Sie erfordert eine umfangreiche Informationsbeschaffung und darauf
aufbauende vergangenheits-, stichtags- und zukunftsorientierte Unternehmensanalysen
und ist durch Plausibilitatstiiberlegungen hinsichtlich ihrer Angemessenheit und

Widerspruchsfreiheit zu Gberprifen.

Der Unternehmenswert kann unter folgenden Pramissen betrachtet werden:

- Der objektive Unternehmenswert zeigt den Wert einer wirtschaftlichen Einheit, die
flr sich selbststandig gefihrt werden kann. Der Wert der wirtschaftlichen Einheit
ergibt sich nicht aus dem Wert von einzelnen Faktoren, sondern aus dem
Zusammenwirken aller Faktoren. Das Bewertungsobjekt umfasst auch das nicht
betriebsnotwendige Vermdégen.

- In den subjektiven Unternehmenswert flieBen Vorstellungen und Gegebenheiten
des Kaufers ein, wie zB Synergieeffekte. Fir den Kaufer zeigt dieser Wert die

Kaufpreisobergrenze.

11 Haberer/Purtscher, Wirtschaftliche und rechtliche Fragen der Unternehmensbewertung in Althuber/Schopper,

Unternehmenskauf & Due Diligence - Band 1 Legal, Rz 6.
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Der objektive Unternehmenswert, ist daher als jener zu verstehen, der von dem konkreten
Kaufinteressenten losgeldste Typisierungen trifft und auf einen neutralen Beobachter als
Investor abstellt.!> In der Regel wird daher der objektive Unternehmenswert die erste
Kaufpreisindikation darstellen. Der subjektive Unternehmenswert zeigt dann die

Kaufpreisobergrenze auf, die im Rahmen der Kaufpreisverhandlungen wesentlich ist.

Die folgende Darstellung bietet einen Uberblick (iber Methoden und Zielsetzungen von

Unternehmensbewertungen, welche haufig angewendet werden:

Unternehmensbewertung
Methoden und Zweck

Liquidationswert Diskontierungsverfahren Multiplikatorverfahren
Unternehmensauflésung Unternehmensfortfiihrung Plausibilitatsbeurteilung
Ermittlung des Ermittlung des Ermittlung des
Unternehmenswertes auf Basis Unternehmenswertes auf Basis Unternehmenswertes durch
von VerduBerungswerten. von zukiinftigen Zahlungsfliissen Multiplikation von Ergebnissen

(Cash-Flows) mit Branchen-Multiples.

- Der Liquidationswert ergibt sich aus der VerauBerung der Vermdégenswerte und
der Bedeckung der Schulden unter Berucksichtigung der Liquidationskosten und der
Steuerauswirkungen.

- Bei Diskontierungsverfahren (DCF - Discounted Cash Flow) ergibt sich der
Unternehmenswert aus dem Barwert!® finanzieller Uberschiisse, die aus der
Fortfihrung des Unternehmens und aus der VerduBerung etwaigen nicht
betriebsnotwendigen Vermdgens erzielt werden.

- Ein Multiplikatorverfahren dient meist der Plausibilitdtsbeurteilung, des durch
eine andere Methode ermittelten Unternehmenswertes. Dabei wird der
Unternehmenswert auf Basis einer BezugsgréBe (zB Umsatz oder Gewinn vor
Steuern) mit einem von Branche und UnternehmensgréBe abhangigen Multiplikator

ermittelt.

12 Haberer/Purtscher, Wirtschaftliche und rechtliche Fragen der Unternehmensbewertung in Althuber/Schopper,

Unternehmenskauf & Due Diligence - Band 1 Legal, Rz 82.

13 Der Barwert driickt den Wert eines kiinftigen Zahlungsstroms in der Gegenwart aus.

Seite 37 von 69



Zahl: RH/00/53707/2024/008

7.2 Angewandte Verfahren

Die Wertermittlung erfolgte durch das Messezentrum auf Basis der von der RX zur
Verfligung gestellten Unterlagen, wéhrend der Phase der Due Diligence!*. Zudem wurde
ein externer Wirtschaftsprifer beauftragt, Untersuchungshandlungen durchzufiihren. Mit
15.1.2024 wurde der Datenraum fir die Due Diligence gedffnet und stand gemaB
Kaufvertrag bis 9.5.2024 offen.

Nachfolgend werden die Methoden der Unternehmensbewertung und die angewendeten

Verfahren zur Bewertung der RX naher erlautert.

Das Messezentrum berechnete eine Kaufpreisspanne auf Basis der Daten, welche im
Rahmen der Due Diligence bereitgestellt wurden. Folgende Unterlagen standen in einem
Online-Datenraum zur Verfligung:

- Finanz- und Steuerinformationen

- Markenrechte sowie Social-Media-Kanale und Domanen

- Personaldaten

- Vertrage und Versicherungen

Daraus abgeleitet flihrte das Messezentrum die nachfolgend beschriebenen Verfahren zur

Unternehmensbewertung durch.

7.2.1 Vereinfachtes Diskontierungsverfahren

Diskontierungsverfahren haben das Ziel, den heutigen Wert eines Unternehmens zu
ermitteln, indem alle zuklnftigen Zahlungsstrome (Cash-Flows) auf den

Bewertungsstichtag abgezinst (diskontiert) werden. Die Berechnung lautet

Unternehmenswert =
Summe der abgezinsten Cash-Flows mehrerer Planperioden

zuzlglich Rentenphase?®

Zentrales Element aller Diskontierungsverfahren ist die Ermittlung von zukiinftigen
finanziellen Uberschiissen (Cash-Flows). Ausgehend vom Fachgutachten

LUnternehmensbewertung KFS/BW1" wird nachfolgend das Schema zur Ermittlung des

14 Prifung und Analyse eines Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlichen, rechtlichen,

steuerlichen und finanziellen Verhaltnisse.

Die Rentenphase oder Terminal Value ist der Barwert der erwarteten zuklnftigen Ertrdage nach einer
bestimmten Planungsphase, in der das Unternehmen unter vereinfachten Annahmen (zB konstantes
Wachstum) fortgefiihrt wird. Die Rentenphase kann einen betrachtlichen Teil des Gesamtwertes eines
Unternehmens ausmachen, besonders bei einer langerfristigen Planungsphase.

15
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Cash-Flows dargestellt. Die Positionen, die in die Berechnung des Messezentrum eingingen

sind in der Spalte Messezentrum gekennzeichnet:

Position Free Cash Flow M:sossggg:terzm
Ergebnis vor Zinsen und Steuern X

- Steuerersparnis aufgrund Fremdkapitalzinsen

- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

+ Abschreibung X

+/- | Bildung/Aufldsung langfristiger Rickstellungen

+/- | Verminderung/Erhéhung des Umlaufvermdégens

-/+ | Aus- und Einzahlungen aus Investitionen/Desinvestitionen

Cash Flow

Bei der Ermittlung der Cash-Flows stellte der Stadtrechnungshof folgende Abweichungen

zum Fachgutachten fest:

Eine Steuerersparnis aufgrund von Fremdkapitalzinsen wurde nicht berlicksichtigt.
Die Auszahlung flir Ertragsteuern wurde in der Cash-Flow Berechnung nicht
beriicksichtigt, obwohl von hohen jéhrlichen Uberschiissen ausgegangen wurde.
Die Abschreibung wurde nur fir vier Planperioden berechnet, danach wurde unter
der Pramisse, dass die Ubernommenen Wirtschaftsglter abgeschrieben sind, mit
keiner Abschreibung gerechnet. Die Abschreibung fiir diese vier Planperioden war
wesentlich héher als im Ist, da es sich beim lbernommenen Anlagevermdégen
groBteils um Mietereinbauten mit hoher Restnutzungsdauer handelte.

Es wurden keine Ein- und Auszahlungen berlicksichtigt, die sich aus Verédnderungen
von einzelnen Bilanzpositionen wie Rickstellungen oder Umlaufvermogen
ableiteten.

Es wurden keine Auszahlungen fiir Investitionen berlcksichtigt.

Zudem wirkten sich in den Berechnungen des Messezentrums folgende Sachverhalte

werterhdhend als auch wertmindernd auf den Unternehmenswert aus:

Das Messezentrum ermittelte Planergebnisse, in welche die Synergieeffekte
einflossen, die das Messezentrum durch die o6rtliche und sachliche Nahe erzielen
konnte. Der Mehraufwand, welcher sich durch den Personalaufbau der
Organisationsstruktur aufgrund der Ubernahme ergab, wurde nicht bertiicksichtigt.

Diese Effekte wiirden den Unternehmenswert vermindern.
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- Die Rentenphase!®, nach dem detaillierten Planungshorizont bis 2029, wurde nicht
in der Berechnung des Unternehmenswertes berlcksichtigt. Dieser Effekt wirde

den Unternehmenswert erhéhen.

Das Messezentrum erstellte auf Basis der durch RX zur Verfiigung gestellten Daten fir den
Planungszeitraum 2024 bis 2029 eine Deckungsbeitragsrechnung entsprechend den Daten
der Due Diligence der Messen Bauen+Wohnen, Die Hohe Jagd & Fischerei, Alles flir den
Gast, Elektrofachhandelstage, Smart Automation und Autozum. Andere erworbene Marken
wie zB die Messe Interpadagogica wurden nicht berlicksichtigt. Daraus abgeleitet wurde
eine Gewinn- und Verlustrechnung unter Berlicksichtigung von Verwaltungskosten erstellt

und der Cash Flow ermittelt.

Nach Ermittlung des Cash-Flows fiir die einzelnen Perioden berechnete das Messezentrum
den Barwert und zog Pauschalbetrage flir Restrukturierung und das negative Eigenkapital
des Messebetriebs (EAFINITY) ab. Die einzelnen Bandbreiten flir den Unternehmenswert

berechnete das Messezentrum durch die Summierung von unterschiedlichen Perioden.

Dies entspricht nicht der Berechnung gemaB Fachgutachten, wonach bei einem
Planungshorizont von 5 Jahren eine Rentenphase hinzugerechnet wird. Die Bandbreiten fiir
eine Kaufpreisindikation wirden sich durch das Ansetzen von unterschiedlichen

Risikofaktoren oder der Beriicksichtigung mit und ohne Synergieeffekte ergeben.

Der Stadtrechnungshof stellt fest: Die Berechnung des Unternehmenswertes nach dem
vereinfachten Diskontierungsverfahren durch das Messezentrum entsprach keinem
anerkannten Bewertungsverfahren. Es fehlten wesentliche Sachverhalte in der Ermittlung
der Cash-Flows, zudem wurden die Synergieeffekte werterhohend berlcksichtigt.
Synergieeffekte waren nach Ansicht des Stadtrechnungshofes nicht in einer Berechnung
zu berlcksichtigen gewesen, da sie der Sphare des Messezentrums zuzurechnen sind. Die

Rentenphase wurde nicht beriicksichtigt und verminderte damit den Unternehmenswert.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Die DCF-Methode spielte bei den
Uberlegungen eine untergeordnete Rolle, da die Abzinsungseffekte innerhalb des kurzen
Amortisationszeitraums vergleichsweise gering sind. Die im Bericht des Rechnungshofes
aufgelisteten Abweichungen sind korrekt, jedoch von untergeordneter Bedeutung, da der

berechnete Wert des Unternehmens ausschlieBBlich aus den etablierten Messeformaten

16 pie Rentenphase ist der Barwert der erwarteten zuklnftigen Ertrage nach einer bestimmten Planungsphase,

in der das Unternehmen unter vereinfachten Annahmen (zB konstantes Wachstum) fortgefiihrt wird. Die
Rentenphase kann einen betrachtlichen Teil des Gesamtwertes eines Unternehmens ausmachen, besonders
bei einer langerfristigen Planungsphase.
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bestand. Aufgrund der hohen Verlustvortrdge des Messezentrums ist bei den
prognostizierten Betriebsergebnissen nicht davon auszugehen, dass in den né&chsten
Jahrzehnten Ertragssteuern bezahlt werden missen. Sehr wohl wurde der negative

Unternehmenswert in der Kaufpreisberechnung berticksichtigt.

Der Stadtrechnungshof entgegnet dazu: Der nach der DCF-Methode ermittelte Kaufpreis
stellte die Grundlage flir eine erste Kaufpreisindikation dar, dies widerspricht der
Argumentation, dass diese Methode bei den Uberlegungen nur eine untergeordnete Rolle
spielte. Wie nachfolgend ausgefiihrt, sollte das Multiplikatorverfahren zur Plausibilisierung

eines durch eine komplexere Methode errechneten Unternehmenswertes dienen.

Fir die Ermittlung eines objektiven Unternehmenswertes dirfen subjektive Vorteile, die
aus der Sphdre des Ké&ufers stammen (zB Verlustvortrage!”’), nicht in die
Unternehmensbewertung miteinbezogen werden. Fir die Ermittlung des Grenzpreises (in
diesem Fall Kaufpreisobergrenze flir den Kaufer) werden auch subjektive Umstande in die
Kaufpreisermittlung miteinbezogen. Im konkreten Fall wurde jedoch ausschlieBlich ein

subjektiver Unternehmenswert ermittelt und dieser der Verkauferin angeboten.

Zinssatz

Dem Zinssatz kommt fir die Ermittlung des Unternehmenswertes hohe Bedeutung zu. Je
hoéher die Renditeerwartungen der Eigen- und Fremdkapitalgeber sowie die Risikofaktoren
sind, desto geringer sind die ermittelten Barwerte der Cash-Flows und damit der
Unternehmenswert. Im Fachgutachten ,Unternehmensbewertung KFS/BW1" der Kammer
der Wirtschaftstreuhdander wird zur Ermittlung des Diskontierungszinssatzes auf das
Verfahren des WACC - Weighted Average Cost of Capital verwiesen. Es handelt sich dabei
um die durchschnittliche Rendite flir die Finanzierung eines Unternehmens. Es werden dazu
unter anderem Faktoren wie das Risiko oder die Finanzierung durch Eigen- oder
Fremdkapital bertcksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass es sich beim Eigenkapital
um Risikokapital handelt und daher wird flr das Eigenkapitel eine héhere Verzinsung

gefordert.

Das Messezentrum ermittelte einen Zinssatz flir die Barwertberechnung nach der Methode
des WACC, wobei mit der Finanzierungsstruktur des Messezentrums gerechnet wurde. Die
Finanzierung des Kaufes erfolgte jedoch Uberwiegend durch die Gesellschafter und so

wirde sich bei einem Eigenkapitalanteil von 100 % ein héherer Zinssatz ergeben. Ein

17 Das Messezentrum erwirtschaftete in den vergangenen Jahrzehnten entsprechende Verluste, die in die Zukunft
vorgetragen werden kénnen. Dadurch missen zukiinftige Gewinne, die aus den positiven Ergebnissen der RX-
Messen resultieren, nicht versteuert werden, da sie mit den Verlusten verrechnet werden. Dieser Vorteil ist der
Sphéare des Messezentrums zuzurechnen und nicht der Sphare des Verkaufers.

Seite 41 von 69



Zahl: RH/00/53707/2024/008

héherer Zinssatz hat zur Folge, dass die Barwerte sinken und damit auch der berechnete

Unternehmenswert.

Der Stadtrechnungshof stellt fest: Der Zinssatz flir die Diskontierung wurde nach einer
anerkannten Methode ermittelt, in welchem die Risikofaktoren berticksichtigt wurden. Das
Messezentrum zog flir die Berechnung die Eigenkapitalquote des Messezentrums heran,

obwohl die Finanzierung zu annahernd 100 % durch die Gesellschafter erfolgte.

7.2.2 Multiplikatorverfahren

Ziel des Multiplikatorverfahrens ist es, durch eine einfache Berechnung einen
Unternehmenswert zu erhalten, um damit den durch eine komplexere Methode

errechneten Unternehmenswert zu plausibilieren. Die Berechnung lautet

Unternehmenswert gesamt =

Betriebsergebnis x branchen- und gréBenbezogener Multiplikator

wenn der Eigenkapitalwert ermittelt wird, dann

abzlglich Nettofinanzverbindlichkeiten

Das Messezentrum multiplizierte das durchschnittliche Betriebsergebnis des
Messebetriebes der Planjahre 2024 bis 2027 mit einem verdffentlichten
branchenbezogenen Multiplikator. Davon wurden Restrukturierungskosten und das
negative Eigenkapital abgezogen. Der vom Messezentrum ermittelte Unternehmenswert

lag in der Bandbreite des vereinfachten Diskontierungsverfahrens.

Der Stadtrechnungshof stellt fest: Der Unternehmenswert nach dem
Multiplikatorverfahren wurde ausgehend von den Betriebsergebnissen, in welchen die
Synergieeffekte einberechnet waren, ermittelt. Nach Ansicht des Stadtrechnungshofes
waren wie beim Diskontierungsverfahren auch hier die Synergieeffekte nicht zu
berilicksichtigen gewesen. Der Multiplikator wurde aus brancheniblichen Daten ermittelt
und entsprach damit dem in der Literatur beschriebenen Ansatz. Der Abzug von diversen
Positionen entsprach nicht dem in der Literatur beschriebene Ansatz des
Multiplikatorverfahrens. Das Ergebnis lag innerhalb der Bandbreite des vereinfachten

Diskontierungsverfahrens.

Der Stadtrechnungshof stellt fest: Durch die Abweichungen der angewandten

Bewertungsmethoden von den anerkannten Bewertungsverfahren war es dem
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Stadtrechnungshof nicht mdglich, den vom Messezentrum ermittelten Unternehmenswert

zu verifizieren.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Der Verkdufer gewdhrte dem
Messezentrum nur 14 Tage Zeit fir die Berechnung des Kaufpreises. Die Kaufpreisfindung
innerhalb dieser Frist war nach den formellen Kriterien der KFS/BW1-Methode nicht
mdglich. Zur Vollsténdigkeit sei erwédhnt, dass bei einem Friststreckungsgesuch gegeniiber
dem Verkédufer, vermutlich weitere potentielle Kdufer in den Verkaufsprozess eingestiegen
wéren. Es war durchaus realistisch, dass internationale Messegesellschaften mit einer
Akquisition den dsterreichischen Markt erschlieBen wollten. Damit wédre das oberste Ziel
der Standortsicherung geféhrdet gewesen. Aus diesem Grund wurden pragmatische und
praxisorientierte Ansdtze gewdhlt, um auf die Bandbreite eines Verkaufspreises zu
kommen, der die Erwartungen des Verkdufers im Blick hat und gleichzeitig einen méglichst
hohen Return on Investment (ROI) erméglicht. In eine Kaufpreisfindung muss stets auch
die Erwartungshaltung des Verkdéufers einflieBen. Die RX Salzburg GmbH versprach sich
aufgrund der herausragenden Méglichkeiten durch offensichtliche Synergieeffekte seitens
des Messezentrums ein zeitnahes Angebot. Den Gesellschaftern war dies bekannt. Die
Grundlage fiir die Kaufpreisfindung war eine Gewinnermittlung der Jahre 2024-2029 unter
Beriicksichtigung der erzielbaren Synergieeffekte nach Integration. Auch nach dem
Fachgutachten KFS/BW1 kénnen diese Begleiteffekte zur Anrechnung gebracht werden.
Die Grundlagenberechnung wurde von einem erfahrenen Wirtschaftspriifer auf Plausibilitat
gepriift. Die Kdufer und deren Gesellschafter waren sich einig, dass ein Kapitalriickfluss

innerhalb von 3-5 Jahren einen auBerordentlich guten Wert darstellt.

Der Stadtrechnungshof entgegnet dazu: Die Durchfiihrung einer fundierten
Unternehmensbewertung innerhalb von 14 Tagen ist, wie von der gepriiften Stelle
festgestellt, nicht mdoglich. Daher hdtte mit dem Verkaufer eine fremdibliche Frist
vereinbart werden missen, um eine Kaufpreisermittlung nach anerkannten Methoden
sicherzustellen. DarUber hinaus erschlieBt sich dem Stadtrechnungshof nicht, wie dem
Messezentrum die Kaufpreisvorstellung des Verkdufers im Vorfeld bekannt sein konnte, da
aus den vorliegenden Unterlagen keine Kaufpreisvorstellungen des Verkaufers
hervorgingen und gegeniber dem Verkaufer eine indikative Kaufpreisvorstellung

abzugeben war.

Der Stadtrechnungshof empfiehlt: Die Stadt Salzburg sollte bei zukiinftigen
Unternehmensakquisitionen als Gesellschafter von Beteiligungen auf die
Wertermittlung nach einer anerkannten Methode, erstellt durch einen erfahrenen

Wirtschaftspriifer aus dem Bereich der Unternehmensakquisition, bestehen.
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Die MA 4/00 - Finanzen teilte in ihrer Stellungnahme mit: Die Empfehlung zur

Wertermittlung wird zur Kenntnis genommen.

7.3 Externe Untersuchungshandlungen

Auf Wunsch der Gesellschafter und des Aufsichtsrates sollte der vom Messezentrum

berechnete Unternehmenswert durch einen Wirtschaftspriifer verifiziert werden.

7.3.1 Ergebnis der Bewertung

Am 29.1.2024 wurde eine Wirtschaftsprifungskanzlei mit der Durchfihrung von

Untersuchungshandlungen zur Ermittlung eines indikativen Kaufpreises vereinbart.

Die Wirtschaftsprifungskanzlei verfasste am 5.2.2024 einen Bericht und hielt zu den
Untersuchungshandlungen folgende Punkte fest:

- Die Aufgabe bestand darin, den durch das Messezentrum ermittelten indikativen
Unternehmenswert rechnerisch nachzuvollziehen.

- Bei der durch das Messezentrum vorgenommenen Kaufpreisermittlung handelte es
sich um eine vereinfachte Wertfindung, die nicht den Anforderungen des
Fachgutachtens fir Unternehmensbewertung KFS/BW 1 entsprach.

- Die Verantwortung, ob die vorgenommenen Untersuchungshandlungen fir die

Zwecke ausreichend oder tauglich waren, lag ausschlieBlich beim Messezentrum.

Der Stadtrechnungshof stellt fest: Die von der Wirtschaftsprifungskanzlei
durchgeflihrten Untersuchungshandlungen bezogen sich auf die rechnerische
Nachvollziehbarkeit des vom Messezentrum errechneten Unternehmenswertes. Es wurde
von der Wirtschaftspriifungskanzlei keine Unternehmensbewertung in inhaltlicher Hinsicht

vorgenommen.

7.3.2 Information an Aufsichtsrat und Gesellschafter

Im Aufsichtsratsprotokoll wurde zum Kauf der RX Salzburg GmbH festgehalten, dass das
Messezentrum den berechneten Kaufpreis durch eine Wirtschaftsprifungskanzlei
verifizieren lieB. Im Beschluss hieB es ,Als Basis flr die Akquisition wurden die
Veranstaltungen, die Organisation und die Finanzgebarung analysiert und ein

Unternehmenswert ermittelt, der durch einen externen Priifer bestétigt wurde". Auch im
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Amtsbericht zum Kauf der RX wurde festgehalten, dass die Berechnungen durch ein

Wirtschaftsprifungsunternehmen verifiziert und mittels Bericht bestétigt wurden.®

Der Aufsichtsrat wurde im Vorfeld der Beschllsse Uber die Bewertungsergebnisse in Form
einer PowerPoint Prasentation informiert. Weder dem Aufsichtsrat noch den
Gesellschaftern wurde der gesamte Bericht Gibermittelt. Laut Bericht des Wirtschaftspriifers
beschrankten sich seine Handlungen darauf, den vom Messezentrum ermittelten Kaufpreis
rechnerisch nachzuvollziehen. Eine Verifizierung im Sinne eines Nachprifens des

Unternehmenswertes in inhaltlicher Hinsicht erfolgte nicht.

18 /gl Amtsbericht 17626/2024/006 vom 4.3.2024
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8 Amortisation des Kaufpreises

Das Messezentrum ging ausgehend von den Ergebnissen aus der Unternehmensbewertung
davon aus, dass sich der Kaufpreis in drei bis finf Jahren amortisiert. Dadurch wirde sich
in der langfristigen Betrachtung die Chance ergeben, dass das Messezentrum aus eigener

Kraft endfallige Darlehen tilgen kann.

Die Ubernahme des Messebetriebes der RX machte eine Anpassung der
Organisationsstruktur des  Messezentrums notwendig. Im  Lagebericht des
Jahresabschlusses 2024 wurde dazu erldutert, dass die Aufbauorganisation erweitert
wurde, dh es einen Personalaufbau in den Bereichen Messeverwaltung, Marketing,

Finanzen und Personal gab sowie eine eigene Service- und IT-Abteilung geschaffen wurde.

In den Plan-Ergebnissen des Messezentrums der Jahre 2025 bis 2033, in welchen das
zugekaufte Messegeschdft bereits enthalten war, wurde von einem durchschnittlichen
negativen Planergebnis ausgegangen. Demgegenlber wurde in der
Unternehmensbewertung des Messebetriebes mit einem durchschnittlichen jahrlichen
positiven Ergebnisbeitrag gerechnet. Dies wilrde bedeuten, dass die in der
Unternehmensbewertung angesetzten positiven Ergebnisse durch den Aufbau der
Organisationsstruktur und die im Ergebnis aus der Unternehmensbewertung
eingerechneten Synergieeffekte nicht erreicht werden kénnen. Die Amortisationszeit wiirde

sich auf Basis der Planung somit verlangern.

Der Stadtrechnungshof stellt fest: Ausgehend von den geplanten Ergebnissen, welche
der Unternehmensbewertung zugrunde lagen, wirde sich eine Amortisationszeit von drei
bis flinf Jahren ergeben. Ausgehend von den Planungen der Jahre 2023 bis 2033 ist mit

einer Verlangerung der Amortisationszeit zu rechnen.

Im Zuge des Stellungnahmeverfahrens Ubermittelte das Messezentrum aktualisierte
Plandaten, die bereits weitgehend gesicherte Daten des Jahres 2025 enthielten. Auf Basis
dieser neueren Planungen ist davon auszugehen, dass der vom Messezentrum avisierte

Amortisationszeitraum von drei bis funf Jahren erreicht werden kann.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Die in der Due Diligence
angenommene Amortisationszeit wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Fiir das
Jahr 2025 liegen weitgehend gesicherte Daten vor und auch aufgrund der gebuchten
Fldchen 2026 und der derzeitigen Geschéftsentwicklung ist davon auszugehen, dass die
urspriinglichen Planzahlen eintreten werden. Die im Bericht angenommene Notwendigkeit

eines Aufbaus einer neuen und kostspieligen Organisationsstruktur ist unserer Meinung
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nach nicht korrekt. Es wurden letztlich nur 5 neue Formate in eine bestehende Struktur

tibernommen und die Personaldecke in den notwendigen Abteilungen aufgestockt.

Die Uberschiisse aus der Ubernahme des Messebetriebes der RX sind fiir die Tilgung der

bestehenden endfalligen Darlehen im Jahr 2033 vorgesehen.

Der Stadtrechnungshof empfiehlt: Die Messezentrum Salzburg GmbH solite
sicherstellen, dass die jidhrlichen Uberschiisse aus dem zugekauften
Messebetrieb, welche fiir die Tilgung der endfilligen Darlehen vorgesehen sind,
auf einem eigenen Konto gefiihrt und entsprechend dem Salzburger

Finanzgebarungsgesetz veranlagt werden.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Der Rechnungshof stellt richtigerweise
fest, dass eine Tilgung der Darlehen bei den bestehenden Zinssétzen wirtschaftlich weniger
sinnvoll ist als eine Veranlagung zu héheren Zinssétzen. Da jedoch die Darlehen mit
Garantien der Gesellschafter besichert sind, hat eine Reduzierung der Schuldenlast auch
eine Reduzierung der Haftsummen zur Folge. Aus diesem Grund wird angestrebt, nur
mabBvolle Tilgungen vorzunehmen und gleichzeitig die erwirtschafteten Gelder anzulegen.
Mit diesem Vorgehen wird eine Balance zwischen den Interessen der Gesellschafter und

der Gesellschaft gewahrt.

Ein Risiko in Hinblick auf die Amortisation des Kaufpreises besteht darin, dass fremde
Veranstalter:innen in den Markt fiir die gekauften Messeformate eintreten und an anderen
Standorten diese Messen anbieten. In diesem Falle kdnnte es zu einer Verringerung von
Deckungsbeitragen kommen und sich die Amortisationsdauer verlangern. Im Kaufvertrag
wurde zur Risikominimierung vereinbart, dass die RX fir zwei Jahre ab dem Closing-
Zeitpunkt keinen konkurrierenden Geschaftsbetrieb betreiben wird, dh der Schutz gilt bis
17.7.2026. Diese Zusage gilt jedoch nicht flr den Geschaftsbetrieb der RX Wien, wonach
alle bisherigen Tatigkeiten von RX Wien zulassig sind, auch wenn diese unter die Definition
des konkurrierenden Geschéftsbetriebs fallen. Zudem gilt der Gebietsschutz fiir Osterreich,
mit Ausnahme der RX Wien, flir diese gilt das Verbot nur fiir die Bundeslander Salzburg,

00, Tirol Steiermark und Kérnten.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Die Definition des Konkurrenzverbots
im Kaufvertrag wurde intensiv mit unserem Rechtsbeistand und dem Verk&ufer diskutiert.
Demnach ist nach den geltenden  &sterreichischen — wettbewerbsrechtlichen

Rahmenbedingungen keine ldngere Dauer als 2 Jahre mdéglich. Eine Ausweitung auf
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verbundene Unternehmen im Konzern wurde abgelehnt und war bzw ist auch anhand der

notwendigen Daten und Markenrechte nicht notwendig.
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9 Vertragsnachfolge

Durch die Ubertragung des Messebetriebes der RX auf die EAFINITY kam es zu neuen
Vertragsverhaltnissen. Im Einbringungsvertrag von RX in die EAFINITY wurden folgende
Vertrdge genannt, die vollumfanglich gemaB § 38 UGB auf die neue Gesellschaft und in
weiterer Folge auf das Messezentrum Ubergingen:

- Kundenvertrdge

- Veranstaltungsvertrage

- Design Center Linz

- Standout Service Vereinbarung (Messebau)

Der Mietvertrag fur Bilroraumlichkeiten wurde nach Einbringung in die EAFINITY im
Mai 2024 neu errichtet und ging somit aufgrund der Anteilsibernahme der EAFINITY

ebenfalls auf das Messezentrum Uber.

9.1 Mietvertrag

Im Zuge der Ubertragung des Messebetriebes der RX an die EAFINITY wurde ein

Mietvertrag neu errichtet.

Es handelte sich dabei um Biroraumlichkeiten mit einer Flache von rund 710 m?2 und einem
KFZ-Abstellplatz. Zudem gab es eine Bezugsberechtigung flir den Strom von

74 Photovoltaikpaneelen, welche sich auf dem Dach des gemieteten Objektes befanden.

Am 10.5.2024 wurde ein neuer Mietvertrag mit der EAFINITY abgeschlossen und am
20.9.2024 wurde ein Nachtrag zu einzelnen Vertragspunkten vereinbart. In diesem
Nachtrag kam es neben der Reduzierung der gemieteten Flache zu folgenden Anderungen:
- Rlckgabe eines PKW-Stellplatzes vor dem Gebaude
- einseitiger Kindigungsverzicht der Mieterin
- Einrdumung von kostenloser Ab- und Zufahrt fir andere Mieter:innen der
Vermieterin
- Glnstige Dauerparkkarten und Aufenthaltstickets fir Kunden von anderen
Mieter:innen der Vermieterin

Diese Anderungen hatten keine Auswirkungen auf den Mietzins je m?2.

Dem Stadtrechnungshof wurde nach Anforderung des Mietvertrages lediglich der Nachtrag
vom 20.9.2024 zur Verfigung gestellt. Erst nach mehrmaligem Nachfragen konnte der
Basismietvertrag vom 10.5.2024 zur Verfiigung gestellt werden, da dieser nach Auskunft

des Messezentrums erst vom Vermieter beschafft werden musste.
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Die RX tdtigte in dem Mietobjekt auch Investitionen, die mit dem Kauf des Messebetriebes
vom Messezentrum Ubernommen wurden. Die Investitionskosten in die Blroraumlichkeiten
wurden in der Bilanz per 17.7.2024 als Mietereinbauten mit einem Buchwert von
€ 281.785,- ausgewiesen. Zudem wurde fir die Bezugsberechtigung der
Photovoltaikpaneele ein Errichtungskostenbeitrag mit einem Buchwert per 17.7.2024 in

der Hohe von € 42.201,- ausgewiesen.

Im urspringlichen von der RX mit der Vermieterin abgeschlossenen Mietvertrag aus dem
Jahr 2010 war eine Regelung betreffend Aufwandsersatz von Mietereinbauten enthalten,
wenn die Vermieterin den Umbauten schriftlich zugestimmt hatte. Diese Regelung gab es
im neuen Mietvertrag vom 10.5.2024, der noch von der RX abgeschlossen wurde, nicht
mehr. Lediglich fir den Anteil der Photovoltaikanlage gab es eine Regelung fiir eine aliquote
Abgeltung bei vorzeitiger Auflésung durch die Vermieterin innerhalb von finf Jahren. Falls
der Mietvertrag durch das Messezentrum gekliindigt werden sollte, bestand keine

vertragliche Regelung zur Ablése der Mietereinbauten.

Der Stadtrechnungshof empfiehlt: Die Messezentrum Salzburg GmbH sollte den
Mietvertrag fiir das Objekt nachverhandeln und sicherstellen, dass
Mietereinbauten, welche werterhohend fiir das Objekt waren, im Falle einer

Kiindigung aliquot vergiitet werden.

Die geprtifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Die Umsetzung der Empfehlung des
Rechnungshofes zur Nachverhandlung des obigen Mietvertrages erfolgte bereits im
September 2024. Es wurde ein aufrechter Mietvertag einvernehmlich adaptiert, die

Kosteneinsparung ab Oktober 2024 betrédgt mehr als € 1.000,- pro Monat.

Der Stadtrechnungshof entgegnet dazu: Die Vertragsanpassung aus September 2024 lag
dem Stadtrechnungshof vor und die Empfehlung zielt auf eine Nachverhandlung dieser
Vereinbarung ab. Die angesprochene Mietpreisanpassung aus September 2024 war auf die
Reduzierung der gemieteten Flache zurlickzuflihren. Es wurden die in der Empfehlung
angefihrten Mietereinbauten nicht bericksichtigt. Zudem hatte die Rickgabe von
Parkplatzen, der einseitige Kindigungsverzicht durch das Messezentrum und die vom
Messezentrum der Vermieterin gewahrten Dauerparkkarten keine Auswirkungen auf das

Mietentgelt.
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In der Schlussbesprechung teilte das Messezentrum mit, dass der Mietvertrag eine
Verhandlungslésung war, um eine Mietflachenreduktion zu erreichen und die

Blirordumlichkeiten am Standort zu sichern.

9.2 Messebau

Die Standout GmbH war ein Tochterunternehmen der RX Salzburg GmbH und bot
Dienstleistungen im Bereich des Messebaus an, wie zB Messestande, Beleuchtung,
Elektroanschliisse oder die Millentsorgung. Zum Zeitpunkt des Verkaufs gab es einen
Vertrag mit der Standout GmbH, welcher gemaB Einbringungsvertrag in die EAFINITY und

in weiterer Folge an das Messezentrum uberging.

Es handelte es sich um einen umfassenden Exklusivvertrag fir Dienstleistungen iZ mit dem
Messebau. Auf Nachfrage des Stadtrechnungshofes, ob es eine Neufassung dieses
Vertrages gab, informierte das Messezentrum den Stadtrechnungshof, dass es sich bei der
Vertragsbeziehung der EAFINITY mit der Standout GmbH um eine ,lose™ Zusammenarbeit
handelte, aber an einer Kooperationsvereinbarung fiir 2026 gearbeitet werde. Nach Ansicht
des Stadtrechnungshofes handelte es sich nicht um eine ,lose™ Zusammenarbeit, sondern
war das Vertragsverhdéltnis der Standout GmbH mit der RX gemaB Einbringungsvertrag
vollumfanglich auf das Messezentrum (bergegangen und bestanden damit klare

Regelungen.
Der Stadtrechnungshof empfiehlt: Die Messezentrum Salzburg GmbH sollte vor
Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit dem Messebau-Unternehmen

mehrere Alternativangebote einholen und Preisverhandlungen durchfiihren.

Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Der Empfehlung des Rechnungshofes

wurde gefolgt. Im Jahr 2025 fand eine 6ffentliche Ausschreibung und Vergabe statt.
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10 Bilanzierung Kauf und Verschmelzung

Mit 31.12.2024 wurde sowohl der Kauf als auch die Verschmelzung im Jahresabschluss des
Messezentrum abgebildet. Nachfolgend werden die wesentlichen Elemente der Bilanzierung

im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verschmelzung erlautert.

Finanzierung des Kaufes durch Investitionszuschisse

Zuschisse von Gesellschaftern sollten gemaB der AFRAC-Stellungnahme zur Bilanzierung
von Zuschlissen im o6ffentlichen Sektor nach der sogenannten Bruttomethode in der Bilanz
ausgewiesen werden.'’® Nach der Bruttomethode wird der erhaltene Zuschuss ohne
BerGhrung der Gewinn- und Verlustrechnung (und somit erfolgsneutral) in einem
gesonderten Passivposten ausgewiesen. Der Sonderposten hat den Charakter eines
Rechnungsabgrenzungspostens und ist nach MaBgabe der Abschreibung bzw des Abgangs
des Vermogensgegenstandes, flr den der Zuschuss gewahrt worden ist, ertragswirksam
aufzulésen. Im Anhang sind die Aufgliederung der Investitionszuschiisse nach den
einzelnen Posten des Anlagevermdgens sowie die Entwicklung wahrend des

Geschaftsjahres darzustellen.

Im Jahresabschluss des Messezentrum wurden die Zuschiisse der Gesellschafter zur
Finanzierung des Kaufpreises nicht als Investitionszuschlisse ausgewiesen. Ein Ausweis im
Anhang erfolgte nicht. Flir den Bilanzleser war nicht ersichtlich, dass es im Jahr 2024

Investitionszuschisse flir den Kauf des RX-Messebetriebes gab.

Das Messezentrum argumentierte diese Vorgehensweise damit, dass eine Saldierung
vorgenommen wurde, da sowohl die Finanzierung des Kaufes als auch die Verschmelzung
und damit der Abgang im Jahr 2024 stattfanden.

Dieses Vorgehen widerspricht sowohl der Empfehlung des AFRAC als auch dem
Stetigkeitsprinzip gemaB § 201 UGB, da andere Investitionszuschiisse vom Messezentrum
in der Bilanz nach der Bruttomethode ausgewiesen wurden. Nach dem Stetigkeitsprinzip

sind einmal gewahlte Bilanzierungsmethoden beizubehalten.

Der Stadtrechnungshof stellt fest: Das Messezentrum stellte in seiner Bilanz die
Investitionszuschlsse der Gesellschafter fir den Kauf der RX nicht nach der Bruttomethode
dar. Ein Ausweis im Anhang erfolgte nicht. Dies widersprach der Empfehlung des AFRAC
und dem Stetigkeitsgebot gemaB § 201 UGB.

19 Vgl AFRAC - Austrian Financial Reporting and Auditing Commitee, Zuschiisse im o6ffentlichen Sektor (UGB),

Dezember 2015
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Die gepriifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Die Verbuchung des
Investitionszuschusses erfolgte nach der Bruttomethode. Der Abgang des
Investitionszuschusses wurde in der Aufgliederung zu den Investitionszuschiissen im
Anhang nicht in der Spalte ,Abgang / Auflésung", sondern in der Spalte ,Umbuchung /
Zugang" erfasst. Da sich Zugang und Umbuchung aufheben, war dies aus dem
Zuschussspiegel nicht mehr ersichtlich. Im Lagebericht sind unter ,Kapitalflussrechnung™
und in der ,Darstellung der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage" die Einzahlungen aus
Investitionszuschiissen ausgewiesen. Damit ist fiir den Bilanzleser ersichtlich, dass die
Messezentrum Salzburg GmbH neben den im Zuschussspiegel dargestellten Zuschiissen

weitere Zuschiisse erhalten hat.
Der Stadtrechnungshof entgegnet dazu: Die Gewahrung eines Investitionszuschusses zum
Kauf und die Verschmelzung stellen zwei getrennte Buchungsvorgange dar und sind daher

aus Sicht des Stadtrechnungshofes in der Verbuchung auch getrennt vorzunehmen.

Verschmelzungsverlust

Erworbene Beteiligungen werden in der Bilanz mit dem bezahlten Kaufpreis (inkl
Nebenkosten) bewertet. Wird ein Beteiligungsunternehmen mit dem Mutterunternehmen
verschmolzen, wird der Wert der Beteiligung ausgebucht und daflir die einzelnen
Vermogenswerte der Tochtergesellschaft in die Bilanz des Mutterunternehmens

aufgenommen.

Ein Verschmelzungsverlust entsteht, wenn der Wert der ({bernommenen
Vermogensgegenstande kleiner ist als der Kaufpreis (Beteiligungsbuchwert). Der
Verschmelzungsverlust ist in der Gewinn- und Verlustrechnung in einem Sonderposten vor
dem Posten ,Jahresiiberschuss/Jahresfehlbetrag® auszuweisen. Bei Wesentlichkeit ist

dieser Betrag im Anhang zu erldutern.?°

Das Messezentrum wies in der Gewinn- und Verlustrechnung im Jahr 2024 einen
Verschmelzungsverlust aus. Der Verschmelzungsverlust ergab sich aus dem Buchwert des
Kaufpreises (inkl Nebenkosten) und dem negativen Eigenkapital des MZSS (vormals
EAFINITY).

Das Messezentrum saldierte den Verschmelzungsverlust mit den zugeflossenen
Investitionszuschissen. Die Auflésung der Investitionszuschiisse hatte unter den sonstigen

betrieblichen Ertragen erfolgen miissen. Die Saldierung der Investitionszuschliisse mit dem

20 Vgl Stanek/Urnik/Urtz in Straube/Ratka/Rauter (Hrsg), UGB - Wiener Kommentar zum

Unternehmensgesetzbuch (2023), § 202, Rz 26/2
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Verschmelzungsverlust widerspricht sowohl dem Saldierungsverbot gemaB § 196 UGB als
auch § 202 UGB.

Die exakte Ermittlung des Verschmelzungsverlustes war flr den Stadtrechnungshof nicht
nachvollziehbar, da der angeforderte Buchungsbeleg zur Verschmelzung nicht Gbermittelt
wurde. Zudem gab es im Anhang des Jahresabschlusses 2024 keine Erlduterung zum

Verschmelzungsverlust.

Der Stadtrechnungshof stellt fest: Die Saldierung der Investitionszuschiisse mit dem
Verschmelzungsverlust widerspricht § 202 UGB und dem Saldierungsverbot nach

§ 196 UGB. Eine Erlauterung im Anhang des Jahresabschlusses fehlte.

Die geprlifte Stelle teilte in ihrer Stellungnahme mit: Der Beteiligungsansatz und der
dazugehdrige Investitionszuschuss bilden eine Einheit und deren Abgang ist in der Gewinn-
und Verlustrechnung unter dem Posten ,Verschmelzungsverlust" auszuweisen. Andersfalls
wirden je nach Wahl der Methode (Brutto- oder Nettomethode) unterschiedliche GuV-
Bilder entstehen. Da, wie oben dargelegt, die Auflosung des Zuschusses nicht im Posten
,Ubrige sonstige betriebliche Ertrédge" sondern im Posten ,Verschmelzungsverlust"
auszuweisen war, war der Investitionszuschuss in den Verschmelzungsverlust

umzubuchen.

Der Stadtrechnungshof entgegnet: Bei der Bruttomethode ist der Abgang von
Investitionszuschiissen entweder als sonstiger Ertrag oder als offener Korrekturposten zur
Abschreibung auszuweisen. Im vorliegenden Fall ware daher der Verschmelzungsverlust in
voller H6he auszuweisen gewesen. Eine Saldierung der Investitionszuschiisse mit dem
Verschmelzungsverlust widerspricht sowohl dem Saldierungsverbot gemaB § 196 UGB als
auch § 202 UGB.
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11 Stellungnahme und Schlussbesprechung

Der Stadtrechnungshof tibermittelte den Rohbericht mit den Ergebnissen der Prifung samt
den Feststellungen und Empfehlungen der MA 4/00 - Finanzen und der Messezentrum
Salzburg GmbH am 11.12.2025 zur Stellungnahme.

Die Messezentrum Salzburg GmbH und die MA 4/00 - Finanzen Ubermittelten
Stellungnahmen, die diesem Bericht beigeschlossen sind und deren wesentliche Inhalte in

den Bericht eingearbeitet wurden.

Die Schlussbesprechung gem § 18 Abs 3 StRH-GO fand am 20.1.2026 mit Vertretern der
Messezentrum Salzburg GmbH, dem Stadtrechnungshofdirektor und einer Priiferin statt.

Im Zuge der Schlussbesprechung wurden die abgegebenen Stellungnahmen besprochen.
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12 Glossar, Abkiirzungen, Rechtsgrundlagen

BWB

Closing

Memorandum

Closing

DCF

Due Diligence

EAFINITY

GmbHG

KartG

Messebetrieb

Messezentrum

MZSS

OGH

Rentenphase

Bundeswettbewerbsbehorde

Ein Closing Memorandum beschreibt die endgtiltigen Bedingungen

einer Transaktion.

Das Closing ist der Zeitpunkt, zu dem alle im Kaufvertrag
vereinbarten Vollzugsbedingungen erfiillt sind und die Ubergabe
des Unternehmens bzw der Anteile rechtlich wirksam erfolgt.
Discounted Cash Flow: Diskontierungsverfahren zur

Unternehmensbewertung

Prifung und Analyse eines Unternehmens, insbesondere im
Hinblick auf die wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und
finanziellen Verhaltnisse.

Messezentrum Salzburg Service GmbH (MZSS) - vormals
EAFINITY Beteiligungsverwaltungs GmbH, Einbringung des
Messebetriebes der RX zur Abwicklung des Verkaufs.

Gesetz Uber Gesellschaften mit beschrankter Haftung
Kartellgesetz

Kaufgegenstand als Teilbetrieb der RX

Messezentrum Salzburg GmbH - Kauferin des Messebetriebes

Messezentrum Salzburg Service GmbH - Gesellschaft, in welche

der Messebetrieb der RX eingebracht wurde

Oberster Gerichtshof

Die Rentenphase oder Terminal Value ist der Barwert der
erwarteten zukinftigen Ertrage nach einer bestimmten
Planungsphase, in der das Unternehmen unter vereinfachten

Annahmen (zB konstantes Wachstum) fortgeftihrt wird. Die
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Rentenphase kann einen betrachtlichen Teil des Gesamtwertes
eines Unternehmens ausmachen, besonders bei einer
langerfristigen Planungsphase.
RX RX Salzburg GmbH - Verkauferin des Messebetriebes
UGB Unternehmensgesetzbuch
TSA - Transitional Ein TSA ist ein Vertrag, der zwischen einem Kaufer und Verkaufer

Service Agreement eines Unternehmens geschlossen wird, um einen reibungslosen

Ubergang des Geschéftsbetriebes zu gewahrleisten.
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14 Amtsvorschlag

Der Stadtrechnungshof erstattet nachfolgenden

Amtsvorschlag

Der Kontrollausschuss moge beschlieBen:

Der Prifbericht des Stadtrechnungshofs Uber die Priifung ,Kauf des Messebetriebs der RX

Salzburg GmbH" wird zur Kenntnis genommen.

Der Stadtrechnungshofdirektor:
Alexander Niedermoser, LLM.

Elektronisch gefertigt
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15 Stellungnahmen

EldESSE

ZENTRUM
SALZBURG

Stellungnahme
ROHBERICHT Kauf des Messebetriebes der RX Salzburg GmbH
(Zahl RH/00/53707/2024/004)

Salzburg, 22.1.2026

Sehr geehrter Herr Stadtrechnungshofdirektor Alexander Niedermoser LLM.,

gemal |hrem Schreiben zum Ubermittelten Rohbericht vom 10.12.2025, kommen wir It.
Geschaftsordnung des Stadtrechnungshofes unserer Méglichkeit zur Stellungnahme nach, und bitte um
eine entsprechende Berlicksichtigung im zu verfassenden Endbericht. In diesem Zusammenhang
dirfen wir vorweg festhalten, dass der veroffentlichte Bericht It. Salzburger Stadtrecht §52b Abs. 6

keinerlei Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse enthalten darf und wir daher um eine Differenzierung des
internen Prifberichts und der publizierten Fassung auf der Homepage der Stadt Salzburg bitten.

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass auch diese Stellungnahme samt Anlagen Informationen
(insb. Aufwands- und Ertragsdaten) enthalt, die iSd § 52b Abs. 6 des Salzburger Stadtrechtes als
Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse zu qualifizieren sind.

Im Zuge der Veroffentlichung werden von Seiten des Stadt-Rechnungshofes daher geeignete
Vorkehrungen zu treffen sein, um diese berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Messezentrum
Salzburg GmbH an diesen Informationen gehdrig zu wahren.

Unsere Stellungnahme gliedert sich in 3 Punkte:
1. Ermittlung der Amortisation
2. Bezugnahme auf weitere Erkenntnisse

3. Schutz von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen

Mit freundlichen GriiRen

Alexander Kribus

Geschaftsflhrer
Messezentrum Salzburg GmbH

Messezentrum Salzburg GmbH T +43(0) 662 /2404-0 LG Salzburg FN: 67914z Raiffeisenbank Liefering « BLZ35034
Am Messezentrum 1 « 5020 Salzburg « Austria F +43(0) 662 / 2404-20 UID-NR.:ATU 33801507 Kto. 156000 « BIC: RVSAAT2S034
www.mzs.at office@mzs.at DVR: 0715981 IBAN: AT82 3503 4000 0015 6000
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1. Ermittlung der Amortisation

1.4. Prifungsziel und Priifungsmafstab/Punkte F19-F27
Im Bericht wird angeflihrt, dass als PriifungsmaRstab fiir die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit die in
der Literatur geltenden Bewertungsmethoden in Bezug auf die Kaufpreisfindung herangezogen wurde.

Wir méchten darauf hinweisen, dass der Verkaufer am 22.1.24 eine Frist bis 7.2.24 gesetzt hatte, ein
verbindliches Kaufpreisangebot abzugeben. Es blieben fiir die Berechnung des Kaufpreises nur 14
Tage Zeit. Zur Vollstéandigkeit sei erwahnt, dass bei einem Friststreckungsgesuch gegentiber dem
Verkaufer, vermutlich weitere potentielle Kaufer in den Verkaufsprozess eingestiegen waren. Es war
durchaus realistisch, dass internationale Messegesellschaften mit einer Akquisition den
Osterreichischen Markt erschlieRen wollten. Damit wére das oberste Ziel der Standortsicherung
gefahrdet gewesen.

Aus diesem Grund wurden pragmatische und praxisorientierte Ansatze gewahlt, um auf die
Bandbreite eines Verkaufspreises zu kommen, der die Erwartungen des Verkaufers im Blick hat und
gleichzeitig einen mdglichst hohen ROI fiir das MZS ermdglicht. In diesem Spannungsfeld wurde die
Mulitplikatormethode gewahlt, da sie ein marktorientiertes Verfahren darstellt, das — wie die Literatur
beschreibt — ,das Preisfindungswissen des Marktes auf ein zu bewertendes Unternehmen Ubertragt®.
Das bedeutet, dass in eine Kaufpreisfindung stets auch die Erwartungshaltung des Verkaufers
einflieen muss. Die RX Salzburg GmbH versprach sich aufgrund der guten Moglichkeiten durch
Synergieeffekte und raschen Integrationspotentiale seitens des MZS ein zeitnahes Angebot.

Unabhangig davon, stellt die Mulitplikatormethode die Hauptfrage eines jeden Investors oder
Geldgebers in den Mittelpunkt: in wie vielen Jahren hat sich der Kaufpreis amortisiert. Und diese
Berechnung basiert im Wesentlichen auf einer Planrechnung fiir die Zukunft, welche die erwartbaren
Erlése und Aufwendungen des Kaufers und nicht die derzeitige Kostenstruktur des Verkaufers
abbildet.

In der vom MZS vorgenommen Berechnung wurde genau dieser Ansatz verfolgt.

Die umfanglichen Priifungen und Berechnungen der zur Verfligung gestellten Zahlen ergab, dass das
MZS durch den Kauf durchschnittlich einen zusatzlichen hohen jahrlichen Gewinn erzielen kann.
Stadt, Land und WKS hatten somit eine Entscheidungsgrundlage fiir die Wirtschaftlichkeit des
Erwerbes. Die erzielbaren jahrlichen zusatzlichen Gewinne fiir das MZS und die daraus resultierenden

Auswirkungen auf den Cashflow lagen auf nachvollziehbare Weise vor.

Messezentrum Salzburg GmbH T +43(0)662/2404-0 LG Salzburg FN: 67914z Raiffeisenbank Liefering « BLZ35034
Am Messezentrum 1 « 5020 Salzburg « Austria F +43(0) 662 / 2404-20 UID-NR.:ATU 33801507 Kto. 156000 « BIC: RVSAAT2S034
www.mzs.at office@mzs.at DVR: 0715981 IBAN: AT82 3503 4000 0015 6000
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Ein Amortisationszeitraum von 3-5 Jahren ist im Hinblick auf die sehr langen Produktlebenszyklen der
erworbenen Messen auBerordentlich kurz und wurde seitens der Gesellschafter als sehr gutes
Geschaft betrachtet.

Die DCF-Methode spielte bei den Uberlegungen eine untergeordnete Rolle, da die Abzinsungseffekte
innerhalb des kurzes Amortisationszeitraums vergleichsweise gering sind. Im Prinzip gelten aber hier
die Ausfiihrungen wie oben.

Zusammenfassend mochten wir folgendes festhalten:

e Die Kaufpreisfindung innerhalb einer Frist von 14 Tagen war nach den formellen Kriterien der
KFS/BW1-Methode nicht moglich. Den Gesellschaftern war dies bekannt.

e Grundlage fiir die Kaufpreisfindung war eine Gewinnermittlung der Jahre 2024-2029 unter
Bertiicksichtigung der erzielbaren Synergieeffekte nach Integration. Zur Vollstandigkeit, auch
nach dem Fachgutachten KFS/BW1 kdnnen diese Begleiteffekte zur Anrechnung gebracht
werden.

¢ Die Grundlagenberechnung wurde von einem erfahrenen Wirtschaftsprifer auf Plausibilitat
geprift

« Die Kaufer und deren Gesellschafter waren sich einig, dass ein Kapitalrtickfluss innerhalb von
3-5 Jahren einen auRerordentlich guten Wert darstellt.

e Das erste Kaufangebot lag bei einem Faktor von unter 3. Das Prinzip der Sparsamkeit und

Wirtschaftlichkeit wurde zu jeder Zeit in den Blick genommen

F 29 bzw. Punkt 8 Amortisation des Kaufpreises

Ausgehend von den vor genannten Punkten, stellt sich als Kernfrage der Prufung, ob die von MZS
vorgenommenen Berechnung nun tatsachlich richtig waren oder nicht und ob der gezahlite Kaufpreis
auch innerhalb von 3-5 verdient werden kann.

Der uns vorgelegte Rohbericht des Rechnungshofes geht davon aus, dass in diesem Zeitraum die
Amortisation nicht méglich ist. Grundlage fur die Annahme des Rechnungshofes sind die
durchschnittlichen Ist-Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2024 (ohne Corona-Jahre) und die
durchschnittlichen Planergebnisse von 2025 bis 2033 auf Ebene des Betriebsergebnisses.

Der bloRe Vergleich der Betriebsergebnisse fiihrt jedoch nicht zum korrekten Ergebnis.

In diesem Ansatz sind z.B. die Auswirkungen der Instandhaltungszuschisse nicht berticksichtigt. In
den letzten Jahren wurden meist _an Zuschiissen gewahrt. Etwa die Halfte ging als nicht
aktivierbare Instandhaltungsprojekte direkt in den Aufwand, so dass dieser Teil des Zuschusses
erléswirksam im selben Jahr aufgelést werden musste. Dies verbesserte in der Vergangenheit das
Betriebsergebnis um _ per anno. Das Fehlen dieses Effektes ist jedoch eine bilanzielle
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GroRe und berlhrt werden den Cashflow noch die Auswirkungen auf das tatsachlich operative
Ergebnis.

Richtigerweise missten deshalb die operativen Ergebnisse ohne Zuschisse, Afa und den stark
schwankenden InstandhaltungsmaRnahmen berechnet werden:

Auf operativer Ebene zeigt sich, dass eine zuséatzliche Ergebnisverbesserung bis zum Jahr 2029
erzielt werden kann. Dieses Ergebnis spiegelt nicht allein den Kauf der RX-Messen wider, sondern
auch die positive Geschaftsentwicklung im gesamten Portfolio.

Die von uns in der Due Diligence angenommene Amortisationszeit wird mir sehr hoher
Wabhrscheinlichkeit eintreten. Fiir das Jahr 2025 liegen weitgehend gesicherte Daten vor, und auch
aufgrund der gebuchten Flachen 2026 und derzeitigen Geschéftsentwicklung ist davon auszugehen,
dass die urspriinglichen Planzahlen eintreten werden. Die im Bericht angenommene Notwendigkeit
eines Aufbaus einer neuen und kostspieligen Organisationsstruktur ist unserer Meinung nach nicht
korrekt. Es wurden letztlich nur 5 neue Formate in eine bestehende Struktur ibernommen und die

Personaldecke in den notwendigen Abteilungen aufgestockt.

Wir bitten Sie, die von uns dargelegten Zahlen und die von Ihnen angewendete Methodik noch einmal
nachzupriifen. Sollten Sie unseren Berechnungen folgen, bitten wir Sie, Ihren Bericht entsprechend

anzupassen.

Zur Vollstandigkeit sei erwahnt, dass die Definition des Konkurrenzverbots im Kaufvertrag intensiv mit
unserem Rechtsbeistand und dem Verkaufer diskutiert wurde. Demnach ist nach den geltenden
Osterreichischen wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen keine léngere Dauer als 2 Jahre
maoglich. Eine Ausweitung auf verbundene Unternehmen im Konzern wurde abgelehnt und war bzw. ist
auch anhand der notwendigen Daten und Markenrechte nicht notwendig.
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2. Bezugnahme auf weitere Feststellungen und Erkenntnisse

F 32-F35 Mietvertrag_Vertragsnachfolge

Der Empfehlung des Rechnungshofes zur Nachverhandlung des obigen Mietvertrages erfolgte bereits
im September 2024. Es wurde ein aufrechter Mietvertag einvernehmlich adaptiert, die
Kosteneinsparung ab Oktober 2024 mehr als 1.000 EUR pro Monat.

F 36 Vertrag Standout/Punkt 9 Vertragsnachfolge
Der Empfehlung des Rechnungshofes wurde gefolgt. Im Jahr 2025 fand eine &ffentliche Ausschreibung
statt. Zuschlag fur die ausgeschriebenen Leistungen bekam die unter neuer Eigentlimerstruktur

stehende Standout GmbH. Die Unterschrift zum Konzessionsvertrag erfolgte am 12.12.2025.

F37-F38 Bilanzierung Kauf- und Verschmelzung/Punkt 10
Die Ausfiihrungen unsere Steuerberaters Dr. Kaiser (in gekurzter Form):
e Verschmelzungsverlust:

GemaR AFRAC-Stellungnahme 6 - Zuschiisse im &ffentlichen Sektor kann der Ausweis von
Investitionszuschiissen nach den nationalen und internationalen
Rechnungslegungsvorschriften wahlweise nach der Brutto- oder der Nettomethode erfolgen.
Nach der Nettomethode werden die gewahrten Zuschusse direkt von den Anschaffungs- und
Herstellungskosten abgesetzt, wodurch es zu einer Kiirzung der Zugange im Anlagenspiegel

und einer Verminderung der Abschreibungen kommt.

Wird ein Beteiligungsunternehmen mit dem Mutterunternehmen verschmolzen, wird der Wert
der Beteiligung ausgebucht und dafir die einzelnen Vermégenswerte der Tochtergesellschaft
in die Bilanz des Mutterunternehmens aufgenommen. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem
Buchwert der untergehenden Anteile und dem Saldo des zu Buchwerten bewerteten
Ubernommenen Vermdgens (Verschmelzungsverlust oder -gewinn) ist in der Gewinn- und
Verlustrechnung in einem Sonderposten vor dem Posten ,Jahresuberschuss/Jahresfehlbetrag”
auszuweisen und ist bei Wesentlichkeit im Anhang zu erlautern (RZ 98 KFS/RL 25
Rechnungslegung bei Umgriindungen).

Unseres Erachtens darf es bei Anwendung der Bruttomethode zu keinem anderen Ergebnis
kommen als bei Anwendung der Nettomethode. Der Beteiligungsansatz und der dazugehérige

Investitionszuschuss bilden eine Einheit und deren Abgang ist in der Gewinn- und
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Verlustrechnung unter dem Posten ,Verschmelzungsverlust* auszuweisen. Andersfalls wirden

je nach Wahl der Methode (Brutto- oder Nettomethode) unterschiedliche GuV-Bilder entstehen.

e Finanzierung des Kaufes durch Investitionszuschisse:
Wie im Bericht ausgefuhrt, sind die Investitionszuschisse nach MaRgabe der Abschreibung
bzw. des Abgangs des Vermdgensgegenstandes, fur den der Zuschuss gewéahrt worden ist,
ertragswirksam aufzulésen. In der Gewinn- und Verlustrechnung ist der Verbrauch des
Sonderpostens entweder im Posten ,Ubrige sonstige betriebliche Ertrage” oder als offener

Korrekturposten zu den Abschreibungen auszuweisen.

Die Verbuchung des Investitionszuschusses erfolgte nach der Bruttomethode. Da wie oben
dargelegt, die Auflésung des Zuschusses nicht im Posten ,Ubrige sonstige betriebliche
Ertrage”, sondern im Posten ,Verschmelzungsverlust® auszuweisen war, war der
Investitionszuschuss in den Verschmelzungsverlust umzubuchen und wurde der Abgang des
Investitionszuschusses in der Aufgliederung zu den Investitionszuschissen im Anhang nicht in
der Spalte ,Abgang / Auflésung®, sondern in der Spalte ,Umbuchung / Zugang® erfasst. Da sich

Zugang und Umbuchung aufheben, war dies aus dem Zuschussspiegel nicht mehr ersichtlich.

Im Lagebericht ist unter ,Kapitalflussrechnung” und der ,Darstellung der Vermdgens-, Finanz-,
und Ertragslage” die Einzahlung aus Investitionszuschiissen ausgewiesen. Damit ist fur den
Bilanzleser ersichtlich, dass die Messezentrum Salzburg GmbH neben den im Zuschussspiegel

dargestellten Zuschiisse weitere Zuschiisse erhalten hat.

5 Kaufabwicklung

Es ist richtig, dass es keine formelle Gesellschafterversammlung gab, bei der alle Eigentimer
gleichzeitig die Zustimmung des Kaufes gaben. Jedoch liegen schriftiche Beschlisse der
Muttergesellschaft vor. Die Zustimmung seitens der WKS wurde in einer internen Sitzung erteilt, die uns
nicht schriftlich zugestellt wurde. Das gleiche gilt fur die informelle Sitzung im Chiemseehof, bei der
Landeshauptmann, Birgermeister und Prasident der Wirtschaftskammer anwesend waren und dem
Kauf zugestimmt haben. Letztlich ist diese Sitzung formell nicht von Bedeutung, da maRgeblich allein

der Beschluss der Salzburg Messe Beteiligung GmbH war.
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7 Unternehmensbewertung

Zu Punkt 7 verweisen wir auf die Ausflihrung am Anfang unserer Stellungnahme. Es sei nochmals
betont, dass fiir die Berechnung und Auswertung der Zeit nur 14 Tage Zeit blieben und eine Streckung

der Fristen zu einer Einladung weiterer Bieter hatte fiihren kénnen.

Die im Bericht des Rechnungshofes aufgelisteten Abweichungen sind korrekt, jedoch aus unserer Sicht

von untergeordneter Bedeutung. Die Einbeziehung der Zinslast eines zusétzlichen Darlehens -

_hétten den jahrlichen Gewinn nur um rund-/erschlechtert. Die vorhandenen
Buchwerte_haben bei der Bewertung des Unternehmens kaum eine Rolle

gespielt, da der berechnete Wert des Unternehmens ausschlieRlich aus den etablierten Messeformaten
bestand. Sehr wohl wurde jedoch der negative Unternehmenswert in der Kaufpreisberechnung

beriicksichtigt.

Aufgrund der hohen Verlustvortrage des Messezentrums ist bei den prognostizierten
Betriebsergebnissen nicht davon auszugehen, dass in den nachsten Jahrzehnten Ertragssteuern

bezahlt werden missen.

Da die oben aufgefiihrten Punkte keinerlei Auswirkungen auf die Kaufpreisberechnung hatten, konnten

Sie auch — gerade in Anbetracht des Zeitraumes — aulRer Ansatz gebracht werden.

8 Verwendung der Uberschiisse

Der Rechnungshof stellt richtigerweise fest, dass eine Tilgung der Darlehen bei den bestehenden
Zinssatzen wirtschaftlich weniger sinnvoll ist als eine Veranlagung zu hdheren Zinssatzen. Da jedoch
die Darlehen mit Garantien der Gesellschafter besichert sind, hat eine Reduzierung der Schuldenlast

auch eine Reduzierung der Haftsummen zur Folge. Aus diesem Grund wird angestrebt, nur mavolle
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Tilgungen vorzunehmen und gleichzeitig die erwirtschafteten Gelder anzulegen. Mit diesem Vorgehen

wir eine Balance zwischen den Interessen der Gesellschafter und der Gesellschaft gewahrt.

Zusammenfassung

Wir hoffen, dass wir mit unseren Ausfihrungen zur Klarstellung einiger Sachverhalte beigetragen
haben. Folgende Ihrer Empfehlungen wurden bereits umgesetzt:

. Mietver‘(ragsanpassung_

e Ausschreibung Standbauleistungen

- N D D DN

o Kompromiss Mittelverwendung (Teiltigung & Veranlagung)

Hinsichtlich Ihrer Einschatzung zur Amortisationszeit bitten wir — wie oben ausgefiihrt — um eine
entsprechende Anpassung des Berichts
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3. Schutz von Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen

Die Akquisition der Geschéaftsanteile der RX Salzburg GmbH und der damit verbundenen
Veranstaltungen war und ist von strategischer Bedeutung die Messezentrum Salzburg GmbH und fur
den Veranstaltungsstandort Salzburg generell. Seit Bekanntwerden des Rickzugs des ehemaligen
Eigentimers RX Global mit Oktober 2023 wurden immer wieder Unternehmenswerte und Kaupreise
medial kolportiert. Bisher gelang es den offiziellen Kaufpreis und die dahinerliegenden Berechnungen
und Profitabilititen der einzelnen Veranstaltungen geheim zu halten. Es ist im ureigensten Interesse
des Unternehmens diese Daten unter Verschluss zu halten, die Auswirkungen einer Publikation héatte
weitreichende negative Folgen durch Mitbewerber und Aussteller.

Geheimhaltung Kaufpreis, Amortisationsrechnungen und personenbezogene Daten

Uns ist klar, dass der Stadtrechnungshof volle Transparenz zu Zugriff auf Datenmaterialen fordert. Als
geprifte Stelle war es uns ein Anliegen, alle Anfragen vollinhaltlich und zeitnah zu beantworten. Die
gelieferten Daten umfassten, Zuschiisse, Hochrechnungen aus der Due Diligence Phase, Informationen
Uber den bestehende Geschaftsverlauf - vorwiegende betriebswirtschaftliche Kennzahlen,
personenbezogene Daten, sowie Vertrage mit Lieferanten.

Hinsichtlich des Inhalts wird von Messezentrum Salzburg GmbH als gepriifte Stelle unter Bezugnahme
auf § 52b Abs. 6 2. Satz Salzburger Stadtrecht 1966 idgF darauf verwiesen, dass Messezentrum
Salzburg GmbH bei einer Verdffentlichung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gerade im
Verhaltnis zu anderen Wettbewerbern Nachteile entstehen kénnen. Wir ersuchen aus diesem Grund im
publizierten Bericht auf alle betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu verzichten und lediglich die
Amortisationszeit in Jahren darzustellen.

Weiters bitten wir auch unter Beriicksichtigung der DSGVO auf personenbezogene Daten und
Anflilhrung von Vertragsdaten mit Kunden und Lieferanten in der zu publizierenden Fassung zu

verzichten.

Der Stadtrechnungshof wird sohin ersucht, bei der Veréffentlichung des Berichts Giber die Homepage
der Stadt Salzburg im Internet gebotene Vorkehrungen bezuglich dieses aus Sicht der Messezentrum
Salzburg GmbH bestehenden Geheimhaltungsinteresses zu treffen. Dies betrifft auch etwaig
angesetzte Ausschusssitzungen mit 6ffentlich Zugang per Videolbertragung (Online Streams und

gespeicherte Evidenzen)
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RH/00 Stadtrechnungshof

Zahl (Bitte bei Antwortschreiben anfiihren)
04/00/11731/2025/006

Betreff

Stellungnahme zu RH/00/53707/2024/004; Kauf des Messebetriebes der RX Salzburg GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

A

e.%; STADT : SALZBURG

Beteiligungsverwaltung und Zivilrecht

Mirabellplatz 4
Postfach 63, 5020 Salzburg

Tel. +43 6628072 3415
Fax +43662 8072
zivilrecht@stadt-salzburg.at

Bearbeitet von

Dr. Andreas Bayer
Tel. +43662 8072 3408

8.1.2026

die MA4/00 schlieBt sich der Stellungnahme der Messezentrum Salzburg GmbH vom
23.12.2025 an. Die Empfehlung zur Wertermittlung (E 3 des Rohberichtes) wird zur

Kenntnis genommen.

Mit freundlichen GriBen
Mag. Alexander Molnar

Elektronisch gefertigt

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

A
| | Informationen zur Prifung der elektronischen

|| Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:

https://www.stadt-salzburg.at/amtssignatur

Die Datenschutzerkldrung und weitere Informationen finden Sie unter www.stadt-salzburg.at/datenschutz
Web: www.stadt-salzburg.at, UID: ATU36768002, Salzburger Sparkasse IBAN: AT77 2040 4000 0001 7004

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prufung der elektronischen
Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.stadt-salzburg.at/amtssignatur

Seite 69 von 69


https://www.stadt-salzburg.at/amtssignatur

	Feststellungen und Empfehlungen
	1 Prüfungsgrundlagen
	1.1 Anlass der Prüfung
	1.2 Prüfberechtigung
	1.3 Gegenstand und Umfang der Prüfung
	1.4 Prüfungsziel und Prüfungsmaßstab
	1.5 Prüfungssicherheit
	1.6 Zeitlicher Ablauf der Prüfung
	1.7 Datenschutz und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
	1.8 Prüfungsunterlagen

	2 Rechtliche Verhältnisse
	3 Kauf des Messebetriebs von der RX Salzburg GmbH
	4 Zweckmäßigkeit des Kaufs
	5 Kaufabwicklung
	5.1 Firmenstruktur
	5.2 Zeitlicher Ablauf

	6 Kaufgegenstand und Preis
	6.1 Kaufgegenstand
	6.2 Kaufpreis
	6.2.1 Kaufpreisverhandlung
	6.2.2 Vereinbarter Kaufpreis
	6.2.3 Änderungen des Vermögens

	6.3 Kaufpreisfinanzierung

	7 Unternehmensbewertung
	7.1 Methoden der Unternehmensbewertung
	7.2 Angewandte Verfahren
	7.2.1 Vereinfachtes Diskontierungsverfahren
	7.2.2 Multiplikatorverfahren

	7.3 Externe Untersuchungshandlungen
	7.3.1 Ergebnis der Bewertung
	7.3.2 Information an Aufsichtsrat und Gesellschafter


	8 Amortisation des Kaufpreises
	9 Vertragsnachfolge
	9.1 Mietvertrag
	9.2 Messebau

	10 Bilanzierung Kauf und Verschmelzung
	11 Stellungnahme und Schlussbesprechung
	12 Glossar, Abkürzungen, Rechtsgrundlagen
	13
	14 Amtsvorschlag
	15 Stellungnahmen

